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Information aus der Verbandsverwaltung

Sehr geehrte Einwohner aus unseren Mitgliedsgemeinden,
in der Verbandsversammlung am 05. März 2019 im Dorfgemeinschafts-
haus Theuma wurde von den Verbandsräten einstimmig die Haushaltsat-
zung des Verwaltungsverbandes für das Jahr 2019 beschlossen, die in der 
heutigen Ausgabe veröffentlicht wird, nachdem sie von der Rechtsauf-
sicht des Landkreises bestätigt wurde.
In dieser Sitzung wurde zugleich nach Angebotsauswertung durch die Ver-
waltung die Auftragsvergabe von Ingenieurleistungen für die Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans (FNP) mit Umweltbericht für das Gebiet des 
Verwaltungsverbandes Jägerswald an das Büro für Städtebau Chemnitz 
einstimmig beschlossen. Die Gesamtkosten des Aufstellungsverfahrens 
werden nach dem vorliegenden Angebot mit 198.082,43 € veranschlagt. 
In der nächsten Sitzung, die voraussichtlich am 14. Mai stattfinden wird, 
soll dann der Aufstellungsbeschluss vorgelegt werden, um das Verfahren 
formell in Gang zu setzen.
Nachdem bereits im März Frau Petra Hartenstein die Tätigkeit im 
Ordnungsamt bzw. Außenstelle Theuma aufgenommen hatte, war am 
30.04.2019 für unseren langjährigen Mitarbeiter,  Herrn Peter Gebhardt 
der letzte Arbeitstag in unserer Verwaltung, die er auf eigenen Wunsch 
verlassen hat. Wir danken an dieser Stelle Herrn Gebhardt für sein lang-
jähriges, vielseitiges Engagement in der Verwaltung und wünschen ihm 
persönlich und beruflich alles Gute.

Carmen Reiher
Verbandsvorsitzende

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Verwaltungsverbandes Jägerswald

 für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 74 der Sächsischen der Gemeindeordnung i.V.m. § 24 
SächsKomZG in den jeweils geltenden Fassungen hat die Verbandsver-
sammlung in der Sitzung am 05.03.2019 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  2019, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 926.300,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 937.800,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwen-

dungen (ordentliches Ergebnis) auf -11.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendun-

gen auf 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Auf-

wendungen (Sonderergebnis) auf

- Gesamtergebnis auf

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

-11.500,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbe-

trägen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 
auf 0,00 EUR

Öffnungszeiten
Montag 09.00 - 11.00  Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00  Uhr 
 14.00 - 16.00  Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00  Uhr
 14.00 - 18.00  Uhr
Freitag 07.00 - 11.30  Uhr

Geänderte Öffnungszeit in der Verwaltung  
im Monat Mai 2019

Am Freitag, dem 31.Mai 2019 bleibt der Verwaltungsverband 
„Jägerswald“ geschlossen.
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- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbe-
trägen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im or-
dentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 
72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -11.500,00 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbe-
träge der Einzahlungen und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit auf

902.800,00 EUR

899.350,00 EUR

3.450,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.450,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf

 
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im 

Haushaltsjahr auf

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

3.450,00 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men wird auf
festgesetzt.

0,00 EUR

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-
tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf   
festgesetzt.

0,00 EUR

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur recht-
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch ge-
nommen werden darf, wird auf
festgesetzt.

50.000,00 EUR

§ 5
Die Gesamthöhe der Mitgliederumlage wird festge-
setzt auf 865.550,00 EUR

und wird monatlich im Voraus erhoben.

gez.
Reiher
Verbandsvorsitzende  (Siegel)

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 des Verwaltungsver-
bandes wurde mit Bescheid vom 11.04.2019 durch das Landratsamt 
Vogtlandkreis bestätigt.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan für das 
Jahr 2019 in der Zeit vom

Dienstag, dem 07.05. bis Dienstag, dem 14.05.2019

während der Öffnungszeiten des Verwaltungsverbandes Jägerswald, 
Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf

Montag  9.00 – 11.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  7.00 – 11.30 Uhr 

zur Einsichtnahme ausliegt.   

....................................................................................................................

Information des Landkreises

Beendigung der Ast- und Strauchschnittsammlung im ehemaligen 
Satzungsgebiet Altkreis ab 2019
Mit Zusammenführung der beiden Satzungsgebiete Altkreis und Plauen 
durch die neue Abfallwirtschaftssatzung ab 2019 wurde die Sammlung 
von Ast- und Strauchschnitt beendet.
Mit Einführung der Biotonne besteht die Möglichkeit auch hier Gartenab-
fälle (zerkleinert) zu entsorgen.
Die kommunalen Wertstoffhöfe Schneidenbach, Oelsnitz, Falkenstein 
und Plauen nehmen ganzjährig kostenpflichtig Grünabfälle an. 

Über 85 Jahre Dienst am Kunden

Verbrennung pflanzlicher Abfälle
Die Sächs. Pflanzabfallverordnung, die unter bestimmten Vorausset-
zungen die Verbrennung pflanzlicher Abfälle in den Monaten April 
und Oktober ermöglichte, ist am 22.03.2019 außer Kraft getreten.
Unberührt bleibt aber die Möglichkeit der Besitzer von Bioabfällen 
aus privaten Haushalten, diese auf den im Rahmen ihrer privaten 
Lebensführung genutzten Grundstücken zu verwerten.
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sollten geeignete und 
auch für besondere Aufkommenszeiten (z.B. Frühjahr, Herbst, nach 
dem Weihnachtsfest) ausreichende Entsorgungsmöglichkeiten an-
bieten.
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Stellenausschreibung

Der Verwaltungsverband Jägerswald sucht zum 01.01.2020 in un-
befristeter Vollzeitbeschäftigung

Amtsleiter/in Finanzverwaltung
in der Funktion des/der Fachbedienteten für Finanzen 

(Kämmerer/Kämmerin m/w/d)

Die Aufgabenschwerpunkte sind:
- Wahrnehmung der fachlichen und organisatorischen Leitungs-

funktion für das Amt
- Vorbereitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen
- Haushalt- und Finanzplanung, Budgetierung für den Verwal-

tungsverband und die 4 Mitgliedsgemeinden
- Überwachung des Haushaltvollzuges
- Koordination und Erstellung des kommunalen Jahresabschlus-

ses für den Verwaltungsverband und die 4 Mitgliedsgemein-
den

- Liquiditätssteuerung, Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung von amtsbezogenen Widersprüchen im Rahmen 

der Zuständigkeit
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Teilnahme an Sitzun-

gen der Gremien

Erwartet werden:
- eine abgeschlossene wirtschafts- oder finanzwissenschaftli-

che Ausbildung oder die Laufbahnbefähigung für den gehobe-
nen oder höheren allgemeinen Verwaltungsdienst und

- eine mindestens 3jährige Berufserfahrung im öffentlichen 
Rechnungs- und Haushaltwesen oder in entsprechenden Funk-
tionen eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts 

- Berufserfahrung in Führungsposition
- anwendungsbereite juristische Kenntnisse des öffentlichen 

Rechts bezogen auf das Aufgabengebiet
- sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick 

und souveränes Auftreten sowie ausgeprägte Sozialkompetenz
- sehr gute planerische, analytische und konzeptionelle Denk- 

und Arbeitsweise,
- leistungs- und lösungsorientiertes Arbeiten

Die Vergütung richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bewerbungen richten Sie bitte in schriftlicher Form mit den 
notwendigen Nachweisen und Bewerbungsunterlagen bis zum 
31.05.2019 an den Verwaltungsverband Jägerswald, Verbandsvor-
sitzende, Frau Carmen Reiher, Hauptstraße 41, 08606 Tirpersdorf. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Erstattung von Auslagen 
bzw. Bewerbungskosten nicht erfolgt. Reisekosten aus Anlass des 
Vorstellungsgespräches werden nicht erstattet. Bis zum Abschluss 
des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 
Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) 
gespeichert und ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens 
verarbeitet und genutzt. Ihre persönlichen Daten werden vertrau-
lich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Tirpersdorf, den 25.04.2019

Carmen Reiher
Verbandsvorsitzende

Termine Mai 2019
Ambulanter Hospiz- und Beratungsdienst 

Nächstenliebe e.V.
Unser Büro befindet sich  in Auerbach, Nicolaistraße 35.  Öffnungszei-
ten sind Dienstags von 15 – 18 Uhr und Donnerstags von 9 – 12 Uhr. 
Zusätzlich sind individuelle Terminvereinbarungen jederzeit möglich. In  
Klingenthal sind wir Dienstags von 9 – 12 Uhr und Donnerstags von 15 
– 18 Uhr für Sie  in der Auerbacher Str. 78 erreichbar. Auch für Anfragen 
bezüglich Kinder. Erreichbar immer unter Tel-Nr.  0163-6149065.

Trauercafés  
Mo., 06. Mai in Auerbach 15 – 17 Uhr im Café Nebenan, Goethestraße 7
Mo., 06. Mai  in Adorf 16 – 18 Uhr in der Begegnungsstätte Schillerstr. 23
Di., 07. Mai in Klingenthal  15 – 17 Uhr Auerbacher Straße 78
 (ehemals Praxis Dr. Raabe)
Mo., 13. Mai  in Oelsnitz 15 – 17 Uhr in Mehrgenerationenhaus,
 R.-Breitscheid-Platz 1
Do., 09. Mai in Treuen, 15:30  bis 17:30 Uhr DRK-Tagespflege, Poststr. 1

Mo., 06. und 20. Mai 
Kostenlose Informations- und Beratungsmöglichkeit auch zu 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung im Rathaus in Treuen, Zim-
mer 21 jeweils in der Zeit von 9 – 11 Uhr

Ihre Petra Zehe
Koordinatorin Hospiz- und Beratungsdienst
Master Palliative Care
Pädiatrische Palliative Care
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Rechtsanwälte • Fachanwälte

BÖING & TIEMANN

FAMILIENRECHT • ERBRECHT • ARBEITSRECHT

Karlstraße 68 
Tel.: 03741-2764-0

08523 Plauen
Fax: 03741-222670

Unsere Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr; Freitag 8.00 - 15.00 Uhr

Wir sind eine 1998 gegründete Rechtsanwaltssozietät mit Sitz in Plauen.
In allen Bereichen des Familien-, Erb- und Arbeitsrechts können wir kompetente Beratung und 
Vertretung garantieren.

Wir verstehen uns als Dienstleiter und bieten Ihnen neben unserem Fachwissen und Engagement 
folgenden besonderen Service an:

- Erster Termin garantiert binnen zwei Arbeitstagen ab Kontaktaufnahme
- Termine bei Bedarf am Wochenende
- Hausbesuche im begründeten Einzelfall

E-Mail: info@rae-boeing-tiemann.de
www.rae-boeing-tiemann.de

FA Christoph Tiemann

Fachanwalt für
Familienrecht

FA Volker Böing

Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Staatsbetrieb Sachsenforst informiert:  
Termine im Walderlebnisgarten Eich

„Doktor Wald“  
Die Jahresarten 2019 - Vorstellung, Wirkungen,  

Verarbeitung und Verkostung

Termin: Donnerstag, 23. Mai von 16:30 Uhr bis ca. 19 Uhr
Johanniskraut, Weißdorn und Co: Die Jahresarten 2019 werden vorge-
stellt, wie man sie erkennt und unterscheidet. Welche wohltuenden Wir-
kungen der Pflanzen können wir für uns nutzen? Als Höhepunkt bereiten 
wir gemeinsam ein leckeres „Kräutermenü“ zu.

Treffpunkt für die Veranstaltung:
Walderlebnisgarten Eich in 08233 Treuen/ OT Eich, Treuener Straße

Um Anmeldung wird gebeten: 
Forstbezirk Plauen: (0 37 41) 104800 oder 104811
E-Mail: Ines.Bimberg@smul.sachsen.de
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LAG Sagenhaftes Vogtland
Regionalentwicklung, Tourismus und Marketing e.V.

Aufruf gestartet am 17.April 2019  

Am 17.04.2019 hat die LEADER-Aktionsgruppe der Region Falkenstein 
– Sagenhaftes Vogtland einen neuen Aufruf gestartet. Zu folgenden Maß-
nahmen können Fördervorhaben eingereicht werden: 

Ziel A  Wirtschaft vor Ort stärken und Arbeitsplätze für die Zukunft 
sichern

A-1  Bauliche Investitionen zu wirtschaftlichen Zwecken 
 Aufrufbudget 50.000 Euro 
 (Höchstfördersumme 50.000 Euro – Mindestfördersumme 5.000 

Euro)
Förderzweck:
− Wieder- und Umnutzung von Bausubstanz zu Zwecken wirtschaft-

licher Tätigkeit (außer Tourismus)
− Rückbau/Teilabriss von Bausubstanz
− Erweiterung (An- und Neubau) von Bausubstanz 
− Barriere-Reduktion
− wirtschaftsnahe Infrastruktur (wie Kundenparkplätze)
− bauliche Vorhaben zur Vermarktung regionaler Produkte

A-2  Ausstattung von Unternehmen und/oder Vermarktung regio-
naler Produkte 

 Aufrufbudget 100.000 Euro
 (Höchstfördersumme 35.000 Euro – Mindestfördersumme 5.000 

Euro)
Förderzweck:
− Ausstattung (gemäß RL-LEADER) für wirtschaftliche Zwecke 

(fest verbaute Anlagen und Technik sowie mobile Wirtschaftsgü-
ter wie z.B. Möbel, EDV-Technik etc.) und/ oder nicht investive 
Vorhaben bei Unternehmensgründung oder zur Sicherung / Erwei-
terung wirtschaftlicher Tätigkeiten, u.a. zur Versorgung mit Gütern 
und Leistungen des täglichen Bedarfs 

− einmalige Werbekosten in Verbindung mit Vorhaben der Ausstat-
tung bei Unternehmensgründung oder -nachfolge

− Vorhaben der Vermarktung regionaler Produkte

Zuwendungsempfänger und Regelfördersätze* sind:
Unternehmen, Privatpersonen: 50 %
LAG, Zweckverbände, Gemeinden, Kirchgemeinden, Vereine: 80 %

* Änderungen am Regelfördersatz können sich bei bestimmten Vorausset-
zungen ergeben (www.sagenhaftes-vogtland.de).

Umfängliche Informationen sowie weitere Voraussetzungen zur Förde-
rung (Mindestkriterien) und zu Förderausschlussgründen entnehmen Sie 
bitte den Aufrufen zur Einreichung von Vorhaben unter https://sagenhaf-
tes-vogtland.de/aufrufe/aufruf-leader.html

Bei Fragen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihr:
LEADER-Regionalmanagement
Sagenhaftes Vogtland Tel.:     03745 75 12345
Dr.-Wilhelm-Külz-Str.25 Email:  info@sagenhaftes-vogtland.de
08223 Falkenstein www.sagenhaftes-vogtland.de

Sommerferienlager 2019 im Vogtland

Für die Sommerferien 2019 bieten die AWO-Schullandheime in 
Netzschkau und Limbach/V. wieder verschiedene thematische Fe-
rienlager und Sportferiencamps an. Ich würde mich freuen, wenn 
die Möglichkeit bestünde, in der nächsten Zeit Ihre Leser bzw. 
deren Kinder in einem kurzen Artikel über unser Angebot zu in-
formieren. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele Kinder in-
teressante Tage in unseren Schullandheimen verbringen könnten.
Übrigens: Bei beiden Schullandheimen handelt es sich um gemein-
nützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe!

SLH „Schönsicht“ Netzschkau

4. – 10.8.2019 eins energie in sachsen Handballcamp 
   11 - 16 Jahre  229,- €

11. – 17.8.2019 Bad Brambacher Volleyballcamp  
   12 - 17 Jahre  209,- €

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.

1. – 7.8.2019 Harry Potter - Ferienlager   
     9 - 14 Jahre  209,- €

1. – 7.8.2019 Let ś Dance – das Tanzferienlager  
     8 - 14 Jahre  209,- €

Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, kom-
plettem Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch ausgebildete 
Jugendgruppenleiter 

Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 – 30 55 69
(Mo.-Fr. in der Zeit von 8.30 - 15.00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de ferienlager@awovogtland.de

AWO-Schullandheime im Vogtland
SLH „Schönsicht“ Netzschkau
SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.
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Liebe Einwohner aus Werda und Kottengrün,

in der Sitzung am 02. April beschlossen die Gemeinderäte einstimmig 
die Haushaltsatzung für das Jahr 2019. Zu den Schwerpunkten wurde be-
reits in der letzten Ausgabe März 2019 berichtet. 
Nach der öffentlichen Auslegung des Haushaltentwurfes vom 19.02. bis 
29.03.2019 erfolgten weder Einsichtnahmen noch wurden Einwendungen 
erhoben. 

Weiterhin erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen zu 
zwei Bauvorhaben: 

1. Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagenan-
bau

 Bauort: Siedlungsstraße, 08223 Werda OT Kottengrün,Flurstück 
146/1 und 147/1 Gemarkung Pillmannsgrün

2. Bauvorhaben: Neubau eines Sommergartens an bestehendes 
Einfamilienhaus

 Bauort: Siedlungsstraße 35, 08223 Werda OT Kottengrün, Flur-
stück 120 Gemarkung Pillmannsgrün

Den zahlreichen fleißigen Helfern zur Aktion „Gemeinsam geht`s bes-
ser“ am 30. März und 13. April 2019 gilt an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön der Gemeinde Werda. Es ist wieder einmal gelungen, in un-
seren beiden Kindereinrichtungen das äußere Erscheinungsbild aufzuwer-
ten. Für diesen Einsatz danken wir! 

Am Sonntag, den 07. April 2019 hatte die KIG Landleben in die Räume 
der Bücherei in Kottengrün eingeladen, um im Beisein des Künstlers An-
drè Wolf das neu gestaltete Wandbild der Öffentlichkeit vorzustellen. Die 
Kosten hierfür wurden durch das Reisebüro Annett und Versicherungs-
makler Hardy Bernhardt übernommen, die damit zugleich das vielfälti-
ge Wirken der Mitglieder der KIG Landleben im Ort würdigen möchten. 
Auch hierfür dankt die Gemeinde Werda ganz herzlich.

Am Sonntag, den 26. Mai 2019 sind alle Wahlberechtigten aufgerufen, 
ihre Stimme für die Europa- und Kommunalwahl abzugeben. Für die 
nächsten 5 Jahre werden demnach auch die Vertreter für unseren Gemein-
derat bestimmt. Ich möchte an dieser Stelle alle Wahlberechtigten bitten, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und so einen Beitrag für die 
künftige Gestaltung der Kommunalpolitik in unserer Gemeinde zu leis-
ten.

An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Die Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Werda wurde dem Bedarf ent-
sprechend geändert, so dass Frau Doreen Schneider jeweils donnerstags 
von 14 – 18 Uhr im Gemeindeamt Werda anzutreffen ist. Die Sprechstun-
den der Bürgermeisterin bleiben unverändert.

Carmen Reiher 
Bürgermeisterin

....................................................................................................................

GEMEINDE WERDA

Gemeindeamt Werda
Mittlere Straße 31  
08223 Werda 
Telefon:  037463/88232 
Telefax: 037463/22717       

Sprechzeiten der Bürgermeisterin:
Dienstag 16.00 – 17.00 Uhr in Kottengrün
Dienstag 17.00 – 18.00 Uhr in Werda
(oder nach Vereinbarung)

 Öffnungszeiten Gemeindeamt Werda:
Donnerstag 14 – 18 Uhr

E-Mail: gemeinde-werda@jaegerswald.de
Internet: werda-vogtland.de

Entsorgungstermine

04.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
06.05.2019 Blaue Tonne Kottengrün
07.05.2019 Blaue Tonne Werda
07.05.2019 Biotonne
10.05.2019 Restabfall
17.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
20.05.2019 Blaue Tonne Kottengrün
21.05.2019 Blaue Tonne Werda
21.05.2019 Biotonne
24.05.2019 Restabfall
01.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
03.06.2019 Blaue Tonne Kottengrün
04.06.2019 Blaue Tonne Werda
04.06.2019 Biotonne
07.06.2019 Restabfall
15.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
17.06.2019 Blaue Tonne Kottengrün
18.06.2019 Blaue Tonne Werda
18.06.2019 Biotonne
21.06.2019 Restabfall
28.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
01.07.2019 Blaue Tonne Kottengrün
02.07.2019 Blaue Tonne Werda
02.07.2019 Biotonne
05.07.2019 Restabfall



7

Der Hort Werda berichtet:

Viele verschiedene schöne Dinge 
hielten die letzten Monate für uns 
bereit.
Im März und April machten wir uns 
schon daran, für das anstehende Os-
terfest kleine Eierkerzen zu gießen. 
Immer mehr Eierschalen wurden 

mit flüssigem Wachs befüllt und 
so entstanden kleine Kerzen, die 
dann noch in sehr unterschiedlich 
gestaltete Nester gesetzt wurden. 

Und dann fanden wir doch tatsäch-
lich alle am letzten Schultag vor den 
Ferien kleine Ostergeschenke.
Die freien Tage nutzten wir bei herr-
lichstem Wetter für Osterbäckerei, 
Spiel, Spaß und auch einen Besuch 
in Falkenstein auf dem Spielplatz 

und dem angrenzenden Tiergar-
ten. Am liebsten waren wir dort 
bei den zutraulichen Ziegen mit-
ten im Gehege.
Schnell vergehen die Ferien – 
wie immer und wir haben uns 
hoffentlich gut erholt, um wieder 
lernen zu können.

Highlights aus dem Werdaer Schulalltag

Kennen Sie Jim Knopf?
Wir haben den Namen schon gehört, aber mehr auch nicht. Im Unterricht 
sprachen wir über einige wichtige Infos und waren meganeugierig, als 
wir am 3.April um 8 Uhr in den Bus Richtung Plauen, zu den Kinowo-
chen, einstiegen. Jim Knopf kam als Baby in einem Paket auf der Insel 
Lummerland an. Adressiert war das Päckchen an Frau Mahlzahn, doch 
die wohnte dort nicht. Also wuchs Jim Knopf bei der einzigen Frau der 
4-Mann-Insel auf, Frau Waas. Lukas der Lokomotivführer und seine Lok 
Emma wurden Jims beste Freunde. 

Als König Alfons beschloss, Emma aus Platzgründen loszuwerden, be-
ginnt das Abenteuer von Jim, Lukas und Lok Emma. Sie begegnen einem 
Kaiser, gefährlichen Kämpfern, Scheinriesen, Drachen und Frau Mahl-
zahn. Auch neugierig geworden, wie es weitergeht? Dann gehen Sie doch 
mal wieder ins Kino! Uns hat es großen Spaß gemacht!
Klasse 2a, 2b und 3 der Grundschule Werda

Welttag des Buches 2019
Alljährlich findet Ende April der Welttag des Buches statt. Bereits im 
vergangenen Jahr besuchte unsere Klasse aus diesem Anlass die Buch-
handlung „Buch und Kunst“ in Auerbach. Da diese Veranstaltung allen 
Kindern gut gefiel, nahmen wir auch in diesem Jahr die Gelegenheit wahr 

und fuhren am Mittwoch 
vor den Osterferien nach 
Auerbach. Frau Horn, die 
Leiterin der Buchhandlung, 
und ihre Mitarbeiterin be-
grüßten uns sehr freundlich 
und stellten uns das Buch 
vor, das jeder Schüler an-
schließend auch geschenkt 
bekam. In einer kleinen 
Schnitzeljagd in den Räu-
men der Buchhandlung 
konnten wir schon Näheres 
zum Inhalt der Abenteuer-
geschichte erfahren und mit 
der Lösung an einem Preis-
ausschreiben teilnehmen. 
Gemeinsam begannen wir 

das Buch zu lesen, wobei je-
des Kind einen Abschnitt laut 
vortrug. Danach stimmten wir 
ab, wer am besten gelesen 
hatte. Am Ende nutzten wir 
die Gelegenheit, uns genauer 
im Laden umzusehen und in 
den Regalen zu stöbern. Dabei  
entdeckten wir viele tolle Bü-
cher, Lesezeichen und noch 
vieles mehr. Zum Abschied 
erhielt jedes Kind einen Ra-
diergummi in Buchform und 
einen Lutscher. Bei strahlen-
dem Sonnenschein frühstück-
ten wir an der frischen Luft, 
bevor wir die Rückfahrt nach 
Werda antraten. 
Das war ein gelungener Ab-
schluss vor den Osterferien. 

GRUNDSCHULE WERDA
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Wandbild im Veranstaltungsraum 
unserer Bibliothek

Es ist geschaff t. Durch den Künst-
ler André Wolf (Weischlitz) wurde 
das Wandbild (2x2m) am Sonntag 
Nachmittag, dem 07. April 2019, 
bei einem kleinen Sektempfang an 
die K.I.G übergeben.
 „Das aufgeschlagene Buch soll 
eine Brücke bauen zwischen Bi-
bliothek, Ortsgeschichten und 
Landleben,“ so der Künstler.
Ein herzliches Dankeschön gilt 
vor allem dem Kottengrüner Un-

ternehemerehepaar Bernhardt, Reisebüro Annett Bernhardt und Versi-
cherungsmakler Hardy Bernhardt, das dieses Wandbild gemeinsam ge-

sponsert haben. Den Abschluss bildete die Mundart-Lesung durch Marita 
Krmasch aus dem dritten und bislang unveröff entlicht gebliebenen Buch 
ihres Vaters Walter Reinhold.
K.I.G Landleben

Weitere Veranstaltunhgen 
der K.I.G Landleben ab Mai 2019

29. Mai 2019  Rock in der Scheune 
in der Kulturscheune 
Poppengrün mit 
Andreas Geff arth

10. August 2019  Geschichte der Rock- 
und Pop-Musik in der 
DDR in der Kultur-
scheune Poppengrün

15. September 2019 10. Eimberger Herbstmarkt zum Thema
 „1949 - 1989 - 2019 → 40 Jahre DDR & 30 

Jahre Wende

12. Oktober 2019 1. Weinverkostung mit Rainer Döhling im 
Laser-Schießkino des Forstbetriebes Pöhler

 (Restkarten erhältlich unter 037463 / 89459)

Sollten Sie Interesse an den Veranstaltungen haben, bi� e beachten 
Sie unseren aktuellen Veranstaltungskalender und die Aushänge in 
den Gemeinden. Den aktuellen Veranstaltungskalender fi nden Sie 
auf unserer Homepage www.kig-landleben.de

Ihre K.I.G Landleben
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Waldwichtelnachrichten
Am Samstag ,den 30.3 waren auch dieses Jahr alle Eltern aufgerufen  ,bei 
der Aktion „Gemeinsam  geht`s besser“ mitzumachen.
Viele folgten unserer Einladung und machten sich früh bewaffnet  mit 
Hacke und Schaufel auf den Weg in den Kindergarten. Geplant war ein 
neuer Anstrich für unsere Spielzeughütte ,die Erneuerung der Sandkästen
und diverse andere Reparaturarbeiten.

Für unser neues Piratenboot wurde die Fallschutzfläche vergrößert .Das 
Boot hatten unsere Gemeindearbeiter eine Woche vorher schon montiert.
Für diese Neuanschaffung nutzten wie eine großzügige  Spende der Fami-
lie Schreiber aus Werda, bei der wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken möchten. Der Rest wurde finanziert aus dem Erlös  un-
seres letzten Sommerfestes und des Martinsfestes.
An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen 
Helfer von den „Werdaer Waldwichteln“

Adolf-Damaschke-Straße 99  |  08606 Oelsnitz/Vogtl.

Telefon: 037421 / 4 95 - 0  |  Fax: 037421 / 4 95 - 55
E-Mail: info@oewog.de

- Für alle Wohnungen zwei Kaltmieten Kaution -
Erfragen Sie unsere aktuellen Angebote

Unser Service:
• Vermietung von Wohnungen aus unserem Bestand
• Verkauf von Altimmobilien aus dem Bestand
• Verwaltung von Eigentumswohnungen
• Vermietung einer Gästewohnung

Sie suchen eine Wohnung, 
wir vermieten Ihnen als kompetenter Partner z.B.:

* 1-R-WE 174,00 €/Monat KM + 84,00 € NK  
Schillerstr. 1, EG re., ca. 40 m²,  
(EnAusw. Verbrauch, 112 kWh (m²*a), Erdgas, Bj: 1892)

* 2-R-WE  260,40 €/Monat KM + 131,00 € NK  
Falkensteiner Str. 57, I. OG, ca. 62 m² 
(EnAusw. Verbrauch, 150 kWh (m²*a), Erdgas, Bj: 1893)

* 2-R-WE  214,63 €/Monat KM + 107,00 € NK  
Str. des Friedens 11, DG li, ca. 50,50 m² 
(EnAusw. Verbrauch, 77 kWh (m²*a), Fernwärme, Bj: 1966)

* 3-R-WE m. Balkon u. Aufzug  254,25 €/Monat KM + 120,00 € NK  
Adolf-Damaschke-Str. 83 IV. OG re, ca. 56,50 m² 
(EnAusw. Verbrauch, 78 kWh (m²*a), Fernwärme, Bj: 1980)

* 3-R-WE  320,88 €/Monat KM + 160,00 € NK  
K.-Liebknecht-Str. 37, II. OG li, ca. 75,50 m² 
(EnAusw. Verbrauch, 96 kWh (m²*a), Fernwärme, Bj: 1957)

* 4-R-WE 343,65 €/Monat KM + 166,00 € NK  
Brunnenstr. 5, I. OG, ca. 79 m²  
(EnAusw. Verbrauch, 115 kWh (m²*a), Erdgas, Bj: 1900)
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GEMEINDE BERGEN

Gemeindeamt Bergen
Falkensteiner Straße 10 Öffnungszeiten:
08239 Bergen Montag  8 - 12 Uhr
Telefon: 037463/88201 Dienstag 14 - 18 Uhr
Telefax: 037463/8120 Donnerstag 8 - 12 Uhr

E-Mail: gemeinde-bergen@jaegerswald.de
Internet: www.bergen-vogtland.de

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Bergen,
die letzten Ratssitzungen waren von der Diskussion des Haushaltes 2019 
geprägt.
Der im November 2018 erarbeitete Haushaltsentwurf wurde in seiner 
letzten Fassung von der Kämmerin vorgestellt und nach eingehender 
Beratung durch die Gemeinderäte als Entwurf bestätigt. Dieser Entwurf 
wurde am 04.03.  bis zum 29.03.2019 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Durch die Kämmerin wurden weiterhin Informationen zum Beteili-
gungsbericht 2017 (§ 99 SächsGemO) gegeben.

Nachfolgend möchte ich Sie über wichtige Punkte und Beschlüsse aus 
den letzten Sitzungen des Gemeinderates informieren:

Gemeinderatssitzung am 27.02.2019
Beratung und Beschlussfassung zum gemeindlichen Einvernehmen 
Bauvorhaben: Anbau an bestehendes Wohnhaus, 
   Flurstück 721/1 Gemarkung Bergen
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergen erteilt nach den vorliegenden 
Planungsunterlagen von Herrn Christian Dobeck, Schulberg 33, 08541 
Mechelgrün das gemeindliche Einvernehmen zum o. g. Bauvorhaben.
Abstimmungsergebnis BV.-Nr.:  2019/02
Anwesend: 13, Ja-Stimmen: 12, Nein-Stimmen: -, Befangenheit -, 1 Ent-
haltung -

Beratung und Beschlussfassung der Auftragsvergabe zur Sanie-
rung einer Dachteilfläche i. V. m. Reparaturarbeiten sowie dem Ab-
riss der defekten Schornsteine am Dach der ehemaligen Schule in 
Bergen als Notsicherung (Fortbestand / Erhaltung der ehemaligen 
Schule in Bergen)
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergen beschließt, auf der Grundlage 
der vorliegenden Angebote vom 18.02.2019, die Sanierung einer Dach-
teilfläche i. V. m. Reparaturarbeiten sowie den Abriss der defekten 
Schornsteine am Dach der ehemaligen Schule in Bergen als Notsiche-
rung der Bernd Strobel Bedachungs GmbH zu erteilen.
Die geschätzten Kosten werden für die Sanierung der Dachteilfläche i. 
V. m. Reparaturarbeiten mit 5.659,96 € brutto; für den Abriss der de-
fekten Schornsteine mit 3.097,90 € brutto veranschlagt (Gesamtkosten: 
8.757,86 € brutto). Eine genaue Schadensbewertung des bereits fortge-
schrittenen Schadbildes ist jedoch erst nach Öffnung des Daches mög-
lich.
Die Sanierung einer Dachteilfläche i. V. m. Reparaturarbeiten sowie der 
Abriss der defekten Schornsteine ist notwendig, um einerseits die Ver-
kehrssicherungspflicht durch evtl. herabstürzende Schornsteintrümmer 
zu gewährleisten und weitere, bereits eingetretene Dachschäden infolge 
des eindringenden Regenwassers zu vermindern. Die Maßnahmen die-
nen der Notsicherung. Weitere Sicherungsmaßnahmen im Besonderen 
im Dachbereich deuten sich für die Folgejahre 2020/2021 auf ähnlicher 
ggf. höherer Kostenbasis bereits an. Eine Erhaltung des Schulgebäudes 
ist nur durch eine grundhafte Sanierungsmaßnahme als realistisch ein-
zuschätzen.

Abstimmungsergebnis  BV.-Nr.:  2019/03
Anwesend: 13, Ja-Stimmen: 13, Nein-Stimmen: -, Befangenheit -, Enthaltung -

Gemeinderatssitzung am 02.04.2019
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2019 der Ge-
meinde Bergen
Vom 04.03. bis 29.03.2019 lag der Haushaltsentwurf aus. Es gab keine 
Einwände, somit stand einer Beschlussfassung nichts im Wege.
Von seitens des Bürgermeisters wurde eine Änderung des Haushaltsent-
wurfes vorgeschlagen.
Auf Grund einer Beschädigung der Straßenbeleuchtung durch Sturm 
an der Poppengrüner Straße muss die Instandsetzung im Haushaltsplan 
2019 aufgenommen werden, die geplante Erneuerung der Buswarte in 
Jahnsgrün dafür in das Jahr 2020 verschoben werden.
Nach einer Beratung wurde über die Haushaltssatzung abgestimmt.
Abstimmungsergebnis BV.-Nr.:  2019/04
Anwesend: 11, Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: -, Befangenheit -, Enthaltung -

Beratung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe von Ingeni-
eurleistungen für die Instandsetzung Tief- und Straßenbau Garten-
straße/Am Harzberg 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergen beschließt, auf der Grundlage 
des vorliegenden  Vertragsentwurfes vom 15.03.2019 sowie der Kosten-
berechnung vom 11.03.2019/15.03.2019, die Auftragsvergabe von Ingeni-
eurleistungen (Leistungsphase 2 bis 3 und 5 bis 8) für die Instandsetzung 
Tief- und Straßenbau Gartenstraße/Am Harzberg dem Ingenieurbüro 
Pfaff, Bahnhofstraße 28 in 08223 Falkenstein zu erteilen.
Bei anrechenbaren Kosten von 22.840,00 € (Baukosten netto nach Kos-
tenschätzung) beläuft sich das Honorar für die Leistungsphasen 2 bis 3 
und 5 bis 8 auf brutto 7.704,38 €.
Abstimmungsergebnis BV.-Nr.:  2019/05
Anwesend: 11,  Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: 1, Befangenheit -, Enthaltung -

Beratung und Beschlussfassung zum gemeindlichen Einvernehmen 
Bauvorhaben: Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage
   Flurstück 627/2 Gemarkung Bergen
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergen erteilt nach den vorliegenden 
Planungsunterlagen von Herrn Jens Taubert, Talsperrenstr. 32, 08606 
Oelsnitz OT Planschwitz das gemeindliche Einvernehmen zum o. g. 
Bauvorhaben.
Abstimmungsergebnis BV.-Nr.:  2019/06
Anwesend: 11, Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: -, Befangenheit -, Enthaltung 

Beratung und Beschlussfassung zum fortgeschriebenen Brand-
schutzbedarfsplan der Gemeinde Bergen
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergen beschließt den Brandschutzbe-
darfsplan in der Fassung vom 02.04.2019 für die Gemeinde Bergen.

Begründung:

Auf Grund § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) 
sind die örtlichen Brandschutzbehörden unter anderem zuständig für 
die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer an 
die örtlichen Verhältnissen angepassten leistungsfähigen Feuerwehr 
nach einem Brandschutzbedarfsplan. Am 20.10.2011 hat der Gemein-
derat Bergen seinen Brandschutzbedarfsplan bereits beschlossen. Nach 
der Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum 
Brandschutzbedarfsplan (Ziffer 2) ist dieser in regelmäßigen Abständen 
(3-5 Jahre) zu überprüfen und fortzuschreiben. Mit dem Brandschutzbe-
darfsplan in der Fassung vom 02.04.2019 kommt die Gemeinde Bergen 
dieser Empfehlung nach. 
Abstimmungsergebnis BV.-Nr.:  2019/07
Anwesend: 11, Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: -, Befangenheit -, Enthaltung -
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Frühjahrsputz
Die Aktion  „Gemeinsam geht’s besser“ wurde wieder sehr gut ange-
nommen. Gemeinsam, d.h. Erzieherinnen, Elternbeiräte und Eltern säu-
berten sie die Anlage der Kitas sowie des Spielplatzes. So wurden die 
Außenanlagen mit neuem Anstrich versehen, der große Sandkasten neu 
errichtet, die überdachte Sitzgruppe überarbeitet, so dass auch kleinere 
Gruppen darunter Platz nehmen können und ein Weidentipi errichtet.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen helfenden Händen.

Günter Ackermann
Bürgermeister
....................................................................................................................

Neues aus der KITA 
Unser Ausflug in den Walderlebnisgarten 

EICH am 23.04.2019

Wir starteten mit 2 Taxibussen von unserer KITA „Am Ententeich“ nach 
Eich, was für uns schon ein tolles Erlebnis war, denn es ist Frühling und 
die Natur erwacht. Dort angekommen berichtete uns Fr. Bimberg, wie 
man den Wald mit allen Sinnen erleben kann (sehen, hören, fühlen und 
riechen). Altersgerecht erfahren die Kinder Wissenswertes über den hei-
mischen Wald mit Pflanzen und Tieren. Auf engstem Raum lassen sich 
eine Vielzahl von Lebensräumen beobachten. Die Kinder hatten viel 
Spaß, weil auch Spielelemente eingebaut waren wie z.B.: 

Wer kann mit „Tannenzapfen“ werfen? 
Welcher Baum riecht nach Orange?

Wir führten auch ein Quiz durch. Natürlich stärkten wir uns in der Son-
ne mit einem kleinen Snack. Nach 2 Stunden ging es mit dem Taxi und 
einem lachenden Gesicht wieder zurück.
Das war ein gelungener Ausflug!

....................................................................................................................

Blutspendeaktion 
des DRK Blutspendedienstes Sachsen

Bürgersaal des Rathauses in Bergen 
am Montag, den 13. Mai 2019

in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr

Entsorgungstermine
04.05.2019 Biotonne
06.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
09.05.2019 Restabfall
15.05.2019 Blaue Tonne
17.05.2019 Biotonne
20.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
23.05.2019 Restabfall
29.05.2019 Blaue Tonne
01.06.2019 Biotonne
03.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
06.06.2019 Restabfall
13.06.2019 Blaue Tonne
15.06.2019 Biotonne
17.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
20.06.2019 Restabfall
26.06.2019 Blaue Tonne
28.06.2019 Biotonne
01.07.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
04.07.2019 Restabfall
10.07.2019 Blaue Tonne

Termine 
30.05.2019
14:00 Uhr

Himmelfahrt in Bergen - Feiern mit der ganzen 
Familie
Ansprechpartner: SV Turbine Bergen e.V.,
 www.turbine-bergen.de, 
Veranstaltungsort: Bürgerhaus Bergen

02.06.2019
14:00 Uhr

Jubelkonfirmation in der St Nikolai-Kirche Bergen
Wir laden dazu die Konfirmationsjahrgänge ein, die 
vor 25 (Silber), 50 (Gold), 60 (Diamant), 65 (Eisern), 
70 Jahren (Gnaden) oder sogar noch früher konfir-
miert wurden.
Ansprechpartner: Pfarrerin Ute Eismann, 
Telefon: 037463 88317, 
E-Mail kg.bergen@evlks.de, 
Internet: www.kirchenbezirk-auerbach.de

15.06.2019 KITA - Spielplatzfest

24.06.2019
19:30 Uhr

Johannisandacht in Bergen auf dem Friedhof
Ansprechpartner: Pfarrerin Ute Eismann, 
Telefon: 037463 88317, 
E-Mail kg.bergen@evlks.de, 
Internet: www.kirchenbezirk-auerbach.de/index.php

29.06.2019
30.06.2019

Nachwuchs-Sommerfest mit Turnieren um den 
Turbine-Pokal
Veranstaltungsort: Sportplatz Bergen
Ansprechpartner:  
SV Turbine Bergen e.V., 
Internet:www.turbine-bergen.de

29.06.2019
16.00 Uhr

Hausmusik in der St Nikolai-Kirche Bergen
Konzert Livemusik
Ansprechpartner: Pfarrerin Ute Eismann, 
Telefon: 037463 88317, 
E-Mail kg.bergen@evlks.de, Internet: 
www.kirchenbezirk-auerbach.de/index.php
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Am vergangenen Wochenende trafen sich die 
Trainer der Jugendabteilungen von Turbine 
Bergen und Slavia Karlovy Vary zu einer Fort-
bildung.
Am Sonnabend kam man im Hotel Martell in 
Karlsbad zusammen. Geplant waren Vorträge 
zu Trainingsmethodik und Einblicke in die all-
gemeine Kraft- und Stabilitätsausbildung von 
Kindern und Jugendlichen.

Da die Vorträge auf Tschechisch gehalten wurden, hatten sich die Trai-
ner Erich Ast aus Klingenthal als Dolmetscher eingeladen. Als ehemali-
ger Skilanglauftrainer zeigte er sich sehr interessiert an den neuen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet Trainingsmethodik und Kraftausbildung. 
Und Erich machte wirklich einen perfekten Job die Inhalte der Präsen-
tationen und des Workshops zu übersetzen. Vielen Dank schon mal an 
dieser Stelle dafür! Der erste Vortrag beschäftigte sich mit einem, erst 
wenige Jahre alten Konzept neuer Trainingsmethodik in Tschechien, 
deren Fokus auf Konzentration und Agilität der Spieler abzielt. Ein gro-
ßer Teil des Spiels entscheidet eben nicht der Fuß, sondern der Kopf 
und den gilt es gezielt beim Training anzusprechen und das in Einklang 
zu bringen mit technischer Ausbildung am Ball. Die „Alligatormetho-
de“ vorgestellt von Jakub Pintrava (Trainer bei FK Usti Nad Labem) 
verfolgt genau diesen Ansatz. Die angeregte Diskussion zwischen den 
Trainern bewies, wie richtig und wichtig die Idee ist. Nach einer kur-
zen Kaffeepause stellte Dagmar Vastlova vor, wie wichtig eine gesunde 
allgemeine Fitness der Kinder ist, wie sie hergestellt wird und wie sie 
gezielt beim Fußballtraining eingesetzt werden kann. Eine Vielzahl von 
Übungen und interessanten Einblicken, worauf geachtet werden soll-
te, gepaart mit der praktischen Anwendung für und durch die Trainer 
machten den Workshop sehr anschaulich und lehrreich. Abgeschlossen 
wurde der Tag mit einer praktischen Einheit zur „Alligatormethode“ 
im Stadion von Slavia. Die Kids zeigten die Übungen, wobei sich jeder 
Trainer eifrig Notizen machte, um die Abfolgen ins Training überneh-
men zu können.

 Der Abend wurde vom Spitzenspiel der tschechischen ersten Liga ein-
geläutet und die Fans von Sparta Prag konnten ein souveränes 3:0 gegen 
Viktoria Pilsen feiern. Beim Abendessen und gemeinsamen Bowling 
klang der erste Tag aus und natürlich wurde sich rege ausgetauscht, ge-
lacht und das ein oder andere Bier getrunken. Nach einer kurzen Nacht 
trafen sich die Trainer der Turbine zu einem Abstecher ins Bechermuse-
um, um die Herstellung und Geschichte des berühmten „Karlbader Be-
cherovka“ kennenzulernen. Danach ging es zurück ins Stadion, denn am 
Nachmittag waren noch Testspiele für die verschiedenen Mannschaften 
angesetzt. Auch wenn das Wetter durch Regen und Wind sehr schlecht 
war, konnten die Spiele durchgeführt werden. Diese Spiele dienen nicht 
nur als willkommene Vorbereitung auf die Rückrunde, sondern auch 

dazu die mittlerweile sehr guten 
Beziehungen zwischen den Ver-
einen zu festigen.

Das Feedback auf beiden Seiten 
war durchweg positiv und wenn 
es klappt, soll es gerne eine Wie-
derholung geben, denn gemein-
samer Erfahrungsaustausch 
über Ländergrenzen hinweg ist 
einfach eine tolle Sache bei der 
schönsten Sportart der Welt.

 ....................................................
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Länderübergreifende Fortbildung in Karlsbad

Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH
Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Sonderausstattung: Dachre-
ling, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Sitz 
vo li hv; weitere Ausstattung: 
3-Punkt-Sicherheitsgurte hi, Airbag Beifahrerseite 
abschaltbar, ASR, Green tec, Bremsassistent, Brem-
senergierückgewinnung, Dachantenne, Dachhim-
mel schwarz, XDS, Fahrassistenz-System: Multi 
Collision Brake, HSW, Innenausstattung: 
Dekoreinlagen Nano-Grau, Isofix-Aufnahmen für 
Kindersitz, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hi 
u. vo, Lenkrad (3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) 
verst. (vertikal / axial), Leseleuchte, Modellpflege, 
Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI, MSR, Radiovorberei-
tung, Reifendruck-Kontrollsystem,  Seitenairbag 
vo, Sitzbezug/Polsterung: Stoff Active schwarz, 
Sonnenblende li/re mit Spiegel, Start/Stop-An-
lage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vo, Staub-/
Pollenfilter, Steckdose (12V-Anschluss) im Koffer-/
Laderaum, USB, SD mon. Rate: 101,-€

* Das Angebot entspricht dem 2/3-Beispiel gem. 
§ 6a Abs. 3 PAngV. Dieses ist ein unverbindliches 
Angebot Ihrer Santander, Bonität vorausgesetzt.

Unser Finanzierungsangebot: 
Laufzeit:  36 Monate
Anzahlung:  2.500,00 €
Schlussrate 5986,00 €
eff. Jahreszins*:  2,49 %

inkl. MwSt. (MwSt. ausweisbar)

10.990 €

Kraftstoffverbr. komb.: 4,8 l/100 km, Kraftstoffverbr. inner-
orts: 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbr. außerorts:  
4,2 l/100 km, CO²-Emissionen komb.: 110 g/km

in verschiedenen Farben 

erhältlich

Skoda Fabia Combi Active     
Kombi - Gebrauchtfahrzeug
10 km, 55 kW (75 PS), 999 cm³, Türen: 
4/5, Umweltplakette: 4 (Grün), 
Schaltgetriebe, Sitzplätze: 5,  
Euro6d-TEMP, Benzin

5 Jahre 
Garantie

König Mineralöle GmbH
Dorfstr. 1
08233 Treuen 
OT Hartmannsgrün
Tel.: (03 74 68) 23 62
Fax: (03 74 68) 23 75
www.koenig-heizoel.de
koenig-heizoel@t-online.de
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Jetzt die niedrigen Bauzinsen sichern!

Egal, was Sie planen – wir haben
das passende Angebot für Sie:

20 Jahre

Zinssicherheit
 Zinssicherheit über die gesamte Laufzeit

 von Anfang bis Ende klar kalkulierbar

 attraktive Prämien vom Staat

Vereinbaren Sie noch heute unter 03741 123-7777 einen Termin in Ihrer Filiale und
besuchen Sie unsere LBS-Aktionswochen vom 1. April – 30. Juni 2019!

* Mit einer gemeinsamen Finanzierung von Sparkasse 
 und LBS. Die Konditionen der Sparkassen-Baufi nan-
 zierung und die LBS-Tarifdetails nennt Ihnen Ihr Berater 
 gern in der Sparkasse. Der Bausparvertrag ist abzutreten 
 inkl. einer Einzahlungsverpfl ichtung von festen, monat-
 lichen Sparbeiträgen.

Annett Wunderlich,
Leiterin der Sparkassenfi liale
in Oelsnitz und Claudia Adler,
Leiterin der Sparkassenfi liale
in Falkenstein empfehlen:
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GEMEINDE THEUMA

Gemeindeamt Theuma Öffnungszeiten:
Hauptstraße 29 Montag 13 - 16 Uhr
08541 Theuma Donnerstag 13 - 18 Uhr
 Sprechzeiten Bürgermeister:
Telefon: 037463/88291 Donnerstag 16 - 18 Uhr
Telefax: 037463/88330 oder nach Vereinbarung
 
E-Mail: gemeinde-theuma@jaegerswald.de
Internet: www.theuma-vogtland.de

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Theuma,  
am 13.04.2019 beteiligte sich die Gemeinde Theuma an der alljährlichen 
„Gemeinsam-geht’s-besser Aktion“ der Sternquell-Brauerei und Bad 
Brambacher Mineralquellen. Durch zahlreiche Helfer aus den Theuma-
er Vereinen, den Lehrkräften, Erziehern und Eltern wurden im Kinder-
garten, auf dem Spielplatz, am Sportplatz, in der Grundschule und im 
Gelände des Museumsvereins umfangreiche Säuberungs- und Werter-
haltungsmaßnahmen durchgeführt. Dafür ein herzliches Dankeschön! 
Ein Dank gilt auch wieder den Mitarbeitern des Bauhofes für die gute 
Vorbereitung. 

Ulrich Sörgel
Bürgermeister

Nachfolgend erhalten Sie Informationen aus der Gemeinderatssitzung 
am 25.03.2019. 

Abberufung eines Mitgliedes des Gemeindewahlausschusses für die 
Gemeinderatswahl am 26.05.2019 in der Gemeinde Theuma

Der Gemeinderat Theuma wählte in seiner Sitzung am 05.12.2018 Frau 
Rita Schlosser aus Theuma als Beisitzerin im Gemeindewahlausschuss 
der Gemeinde Theuma für die Gemeinderatswahl am 26.05.2019. Frau 
Rita Schlosser wird hiermit von diesem Ehrenamt abberufen.
Nach der Bewerbung von Herrn Frank Hutschenreuter (Wählervereini-
gung Initiative für Theuma) erfolgt die Abberufung in Anwendung von 
§ 20  Abs. 1 Ziff. 3 SächsGemO wegen Befangenheit.
Beschluss Nr. 02/51/2019
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 9 Ja/ 2 Nein/ 0 Enthaltung/ 1 we-
gen Befangenheit nicht stimmberechtigt

Wahl eines Mitgliedes des Gemeindewahlausschusses für die Ge-
meinderatswahl am 26.05.2019 in der Gemeinde Theuma

Frau Sabrina Hoyer aus Theuma wird als Beisitzerin im Gemeinde-
wahlausschuss der Gemeinde Theuma für die Gemeinderatswahl am 
26.05.2019 gewählt.
Nach Abberufung von Frau Rita Schlosser als Beisitzerin im Gemeinde-
wahlausschuss hat eine Neubesetzung des Beisitzers zu erfolgen.
Beschluss Nr. 03/51/2019
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 9 Ja/ 2 Nein/ 0 Enthaltung/ 1 we-
gen Befangenheit nicht stimmberechtigt

Wahl eines Stellvertreters des Beisitzers des Gemeindewahlaus-
schusses für die Gemeinderatswahl am 26.05.2019 in der Gemeinde 
Theuma

Frau Katja Richter aus Plauen wird als Stellvertreterin der Beisitzerin im 
Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Theuma für die Gemeinderats-
wahl am 26.05.2019 gewählt.
Nach Wahl von Frau Sabrina Hoyer als Beisitzerin im Gemeindewahl-
ausschuss hat eine Neubesetzung der Stellvertreterin der Beisitzerin zu 

Entsorgungstermine

04.05.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne
06.05.2019 Biotonne
15.05.2019 Blaue Tonne
17.05.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne
20.05.2019 Biotonne
23.05.2019 Schadstoffmobil, 13:45 Uhr-14:30 Uhr,  
 IGLU Standplatz Gartenstraße
29.05.2019 Blaue Tonne
01.06.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne
03.06.2019 Biotonne
13.06.2019 Blaue Tonne
15.06.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne
17.06.2019 Biotonne
26.06.2019 Blaue Tonne
28.06.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne
01.07.2019 Biotonne
10.07.2019 Blaue Tonne
12.07.2019 Restabfall & Gelber Sack/Gelbe Tonne

erfolgen.
Beschluss Nr. 04/51/2019
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 10 Ja/ 2 Nein/ 0 Enthaltung/ 0 we-
gen Befangenheit nicht stimmberechtigt

Beratung und Beschlussfassung zur Satzung über Straßenreinigung 
und Winterdienst (Straßenreinigungssatzung) der Gemeinde Theu-
ma 

Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt die im Entwurf vor-
liegende Satzung über Straßenreinigung und Winterdienst (Straßenrei-
nigungssatzung) der Gemeinde Theuma
Die Verwaltung wird mit dem Verfahren zum Erlass der Satzung be-
auftragt.
Beschluss Nr. 05/51/2019
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 10 Ja/ 2 Nein/ 0 Enthaltung/ 0 we-
gen Befangenheit nicht stimmberechtigt 

Weitere Informationen

In Zusammenarbeit der Gemeinden Neuensalz, Theuma und Tirpersdorf 
wurde ein Brief an den Landrat zwecks Ausbau des Radwanderweges 
Falkenstein – Oelsnitz – Plauen geschrieben. Dabei bekunden alle 3 Ge-
meinden politisch bei den anstehenden Arbeiten unterstützend mitzu-
wirken. Ziel des Projektes ist die Verbindung aller drei vogtländischen 
Talsperren mit dem Rad zu ermöglichen.

Perspektivisch ist eine Umgestaltung des Ortskerns von Theuma ange-
dacht.

Des Weiteren gab es ein Informationsgespräch bezüglich Aufstellung 
eines Funkmastes am hinteren Ende des Sportplatzes.

.....................................................................................................................
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Satzung über
Straßenreinigung und Winterdienst

(Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), i.V.m. §§ 51 Abs. 5 und 52 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 
2 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.02.2016 (Sächs-GVBl. S. 78), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Theuma in seiner Sitzung am 25.03.2019 folgende Satzung beschlossen:

Teil I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen nach § 

51 Abs. 1 – 3 Sächs-StrG wird nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen auf die Eigentümer und Besitzer der durch öffentli-
che Straßen erschlossenen bebauten und unbebauten Grundstücke 
(Verpflichtete) übertragen.

(2) Der Gemeinde Theuma verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung 
der öffentlichen Straßen, soweit sie nicht nach Abs. 1 auf die Eigen-
tümer und Besitzer übertragen worden ist. Sie kann sich zur Durch-
führung der Reinigung Dritter bedienen.

(3) Soweit die Gemeinde Theuma nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt 
sie die Reinigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

(4) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder die als öffentliche 
Straßen im Sinne des SächsStrG gelten.

§ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht
(1) Zu reinigen sind innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öffentli-

chen Straßen
(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:

a) Die Fahrbahnen, Radwege, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen,

b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle,
d) die Gehwege,
e) die Überwege,
f) Böschungen, Stützmauern und ähnliches.

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für Fußgänger ausdrück-
lich bestimmten Teile der Straße, ohne Rücksicht auf ihren Aus-
bauzustand und auf die Breite der Straße sowie räumlich von ei-
ner Fahrbahn getrennte selbständige Fußwege. Als Gehwege gelten 
auch gemeinsame Geh- und Radwege nach § 41 Abs. 2 StVO.  

(4) Überwege sind als solche besonders gekennzeichnete Überwege für 
den Fußgängerverkehr sowie die Überwege an Straßenkreuzungen 
und Einmündungen in der Verlängerung der Gehwege.

§ 3 Verpflichtete
(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die in § 1 bezeichneten 

Grundstücke sind Eigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigen-
tümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff. BGB, Wohnungsberechtig-
te nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte, denen - abgesehen von der Wohnungsberech-
tigung - nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit zusteht. 

 Die Verpflichteten können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten auch 
geeigneter Dritter bedienen, bleiben jedoch der Gemeinde Theuma 
gegenüber verantwortlich.

(2) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zu der sie erschließen-
den Straße, so bilden das an die Straße angrenzende Grundstück 
(Kopfgrundstück) und die dahinterliegenden Grundstücke (Hin-
terliegergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. Hinterlieger-

grundstücke sind nur solche Grundstücke, die nicht selbst an eine 
öffentliche Straße oder einen öffentlichen Weg angrenzen. Die-
se Grundstücke bilden auch dann eine Straßenreinigungseinheit, 
wenn sie durch mehrere Straßen erschlossen werden.

(3) Hintereinander zur sie erschließenden Straße liegen Grundstücke, 
wenn sie mit der Hälfte oder mehr ihrer dieser Straße zugekehrten 
Seite hinter dem Kopfgrundstück liegen. Die Eigentümer und Besit-
zer der zur Straßenreinigungseinheit gehörenden Grundstücke sind 
abwechselnd reinigungspflichtig. Die Reinigungspflicht wechselt 
von zweimal im Jahr. Sie beginnt jährlich neu bei dem Verpflichte-
ten des Kopfgrundstücks, fortfahrend in der Reihenfolge der dahin-
terliegenden Grundstücke.

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht
Die Reinigungspflicht umfasst 
(1) die Allgemeine Straßenreinigung (§§ 5  7), 
(2) den Winterdienst (§§ 8 und 9).

Teil II
ALLGEMEINE STRASSENREINIGUNG

§ 5 Umfang der Allgemeinen Straßenreinigung
(1) Die Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) sind so zu reinigen, 

dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, ins-
besondere eine Gesundheitsgefährdung infolge Verunreinigung der 
Straße durch Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden 
oder beseitigt wird. Die Reinigung umfasst vor allem das Beseitigen 
von Fremdkörpern, Verunreinigungen, Laub und Unkraut.

(2) Übermäßiger Staubentwicklung beim Straßenreinigen ist durch 
Besprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Um-
stände entgegenstehen (z.B. ausgerufener Wassernotstand, Frostge-
fahr). 

(3) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, welche die 
Straßen nicht beschädigen.

(4) Oberirdische, der Entwässerung oder der Brandbekämpfung die-
nende Einrichtungen auf der Straße müssen jederzeit von allem 
Unrat oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen, auch von 
Schnee und Eis, freigehalten werden.

(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder Nach-
barn zugeführt, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässerungs-
anlagen, Straßen- oder Abwassergräben, öffentlich ausgestellten 
Einrichtungen (z.B. Papierkörben, Glas- und Papiersammelcontai-
nern) oder öffentlich unterhaltenen Anlagen (z.B. Brunnen, Gewäs-
ser) zugeführt werden.

§ 6 Reinigungsfläche
(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus   in der 

Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt   bis zur 
Mitte der Fahrbahn. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich die Rei-
nigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Fahrbahnmitten. 

(2) Hat die Straße vor dem Grundstück eine durch Mittelstreifen oder 
ähnliche Einrichtungen getrennte Fahrbahn, so hat der Verpflichte-
te die gesamte Breite der seinem Grundstück zugekehrten Fahrbahn 
zu reinigen.

(3) Der Umfang der vom Verpflichteten zu reinigenden Fläche ergibt 
sich aus der Anlage.

§ 7 Reinigungszeiten
Soweit nicht besondere Umstände (plötzliche oder den normalen Rah-
men übersteigende Verschmutzungen) ein sofortiges Reinigen notwen-
dig machen, sind die Straßen 2 mal jährlich durch die Verpflichteten zu 
reinigen.

Teil III
WINTERDIENST
§ 8 Schneeräumung

(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§§ 5-7) haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege vor ihren Grundstücken 
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in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, dass die Sicherheit 
des Verkehrs gewährleistet, insbesondere ein Begegnungsverkehr 
möglich ist und Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht entste-
hen können. Soweit in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 
StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen 
von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.

(2) Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen 
so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare 
Gehfläche gewährleistet ist.

(3) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum 
Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu räu-
men. 

(4) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel müssen die Gehwege 
so von Schnee freigehalten werden, dass ein möglichst gefahrloser 
Zu- und Abgang gewährleistet ist.

(5) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls   soweit mög-
lich und zumutbar – zu lösen und abzulagern.

(6) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden 
Schnees und der Eisstücke (Abs. 2) auf Flächen außerhalb des Ver-
kehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee auf Ver-
kehrsflächen nur so abgelagert werden, dass der Verkehr möglichst 
wenig beeinträchtigt wird.

(7)  Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten 
werden.

(8) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gel-
ten für die Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 
von 09.00 bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich 
zu erfüllen.

§ 9 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Gehwege und 

die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang (§ 8 Abs. 
3) derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren nach allge-
meiner Erfahrung nicht entstehen können. In Fußgängerzonen und 
verkehrsberuhigten Bereichen findet § 8 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. 

(2) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von 
Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Anwendung. 

(3) Bei Eisglätte sind die Gehwege in voller Breite und Tiefe abzustump-
fen. Noch nicht ausgebaute Gehwege müssen in einer Mindesttiefe 
von 1,50 m, höchstens 2 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze 
beginnend, abgestumpft werden. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 8 zu räumende Fläche abge-
stumpft zu werden.

(5) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstump-
fendes Material zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen 
zur Beseitigung festgetretener Eis  und Schneerückstände verwendet 
werden. Die Rückstände sind spätestens nach der Frostperiode von 
dem jeweils Winterdienstpflichtigen zu beseitigen.

(6) Auftauendes Eis auf den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Flä-
chen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift des § 8 Abs. 6 
zu beseitigen. Hierbei dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet wer-
den, welche die Straßen nicht beschädigen.

(7) § 8 Abs. 8 gilt entsprechend. 

Teil IV
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 10 Ausnahmen
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße können 
ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn   
auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles   die Durchführung 
der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig i. S. d. § 52 Abs. 1 Nr. 12 SächsStrG handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 1 die Straßen nicht oder nicht regelmäßig rei-
nigt,

2.  entgegen § 5 Abs. 4 die dort genannten Einrichtungen nicht je-
derzeit von allem Unrat oder den Wasserabfluss störenden Ge-
genständen, auch von Schnee und Eis, freihält,

3. entgegen § 5 Abs. 5 den Straßenkehricht nicht ordnungsgemäß 
beseitigt,

4. entgegen § 8 Abs. 1 bei Schneefall die Gehwege innerhalb der 
in § 8 Abs. 8 genannten Zeiten nicht unverzüglich vom Schnee 
räumt,

5. entgegen § 8 Abs. 3 und 4 keinen Zu-/Abgang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang bzw. zur Haltestelle räumt, 

6. entgegen § 8 Abs. 7 die Abflussrinnen bei Tauwetter nicht vom 
Schnee freihält,

7. entgegen § 9 Abs. 1 bei Schnee  und Eisglätte die Gehwege 
und die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang 
nicht innerhalb der in § 8 Abs. 8 genannten Zeiten derart und so 
rechtzeitig bestreut, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung 
nicht entstehen können,

8. entgegen § 9 Abs. 3 bei Eisglätte die Gehwege nicht in der dort 
genannten Breite und Tiefe abstumpft,

9. entgegen § 9 Abs. 6 auftauendes Eis nicht ordnungsgemäß be-
seitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 52 Abs. 2 SächsStrG mit einer 
Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden.

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gül-
tigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde 
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten i.V.m. § 52 Abs. 3 Nr. 1 SächsStrG ist die Gemeinde .

§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung  in 
Kraft.

Theuma, den 26.03.2019
Ulrich Sörgel
Bürgermeister

Anlage zur Straßenreinigungssatzung  
der Gemeinde  Theuma

Bearbeitungsstand: Januar 2019

Erläuterungen:
Kategorie Beschreibung der Reinigungspflicht
A Reinigungspflicht der Anlieger und Hinterlieger für den 

Gehweg
 Reinigungspflicht der Gemeinde für die Fahrbahn
B Reinigungspflicht der Anlieger und Hinterlieger bis zur 

Fahrbahnmitte
C Reinigungspflicht der Gemeinde für den gesamten Straßen-

körper

Turnus der Reinigung für Anlieger und Hinterlieger: zweimal jähr-
lich (Frühjahr/Herbst)
Turnus für die gemeindliche Reinigung: zweimal jährlich (Frühjahr/
Herbst)

Straßenreinigungsverzeichnis

Stra-
ßen-
num-
mer

Straße Abschnitt von Abschnitt bis     Kate-
gorie

01 Bergener Straße NKP Haupt-/  
Oelsnitzer-/ 
Bergener Straße

Gemarkungsgrenze C

02 Lottengrüner 
Straße

Gemarkungsgrenze NKP Bergner/ Lot-
tengrüner Str

C
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03 Allee NKP Siedlerweg/ 
Allee

Flst.grenze 673/41 C

04 Am Sportplatz NKP Gartenstr./
Kemmlerblick/Am 
Sportplatz

NKP Stöckigter Weg/
Am Sportplatz

C

05 An der Tankstelle NKP Hauptstr./ An 
der Tankstelle

NKP Zum Hoch/An 
der Tankstelle

C

06 Dorfplatz NKP Hauptstr./
Dorfplatz

NKP Mechelgrüner 
Str./Dorfplatz

C

07 Dorfweg NKP Hauptstr./ 
Dorfweg

NKP An der Tank-
stelle/Dorfweg

C

08 Gartenstraße NKP Am Sport-platz 
/Kemmlerblick/ 
Gartenstr.

NKP Am Sportplatz/
Gartenstr.; NKP 
Haupstr./Gartenstraße

C

09 Kemmlerblick NKP Gartenstr./Am 
Sportplatz /Kemm-
lerblick

NKP Oelsnitzer Str.
/Kemmlerblick

A

10 Kindergartenweg NKP Hauptstr./ 
Kindergartenweg

NKP Kindergarten-
weg/Mechelgrüner 
Straße

C

11 Hoher Weg Südl. Flst.grenze 
1269

NKP Siedlerweg/
Hoher Weg

A

12 Lindenweg NKP Am Sport-
platz/Lindenweg

NKP Hauptstraße/ 
Lindenweg

C

13 Mittelweg Südwestl. Flst.
grenze 645/3

NKP Hauptstr. /
Mittelweg

C

14 Mühlenweg NKP Mechelgrüner 
Str./ Mühlenweg

Östl. Flst.grenze   
710f und 699d     

C

15 Schulstraße NKP Haupt.-/ Oels-
nitzer-/ Schulstr.

NKP Stöckigter Weg/
Schulstr.

C

16 Siedlerweg NKP Oelsnitzer Str./
Siedlerweg

NKP Gartenstr./Sied-
lerweg/westl. Flst.-
grenze 677/16

C

17 Stöckigter Weg Östl. Grst.grenze 
Stöckigter Weg 20

NKP Haupstr./ 
Theumaer Weg/ Stö-
ckigter Weg sowie 
Flst.grenze 292/7 zu 
1202/15

A

18 Zum Hoch Südwestl. Garagen-
anlage Flst. 1196/1

NKP Zum Hoch/ Me-
chelgrüner Str. und 
südl. Flst.grenzeFlst. 
684/1 bei Flst.689a, 
88a, 686

C

19 Zum Plattenbruch Betriebsgelände 
Natursteinwerk 
Theuma

NKP Oelsnitzer Str./
Zum Plattenbruch

C

20 Gehweg an der 
Hauptstraße

NKP Kreuzung 
Oelsnitzer-/Haupt-/
Bergener-/Schulstr.

NKP Kreuzung 
Hauptstr./Theumaer/ 
Stöckigter Weg / 
Neuensalzer Str.

A

21 Gehweg an der 
Oelsnitzer Straße

Hausgrundstück 
Oelsnitzer Str. 33 
(Ortseingang aus 
Richtung Oelsnitz)

NKP Kreuzung 
Oelsnitzer-/Haupt-/
Bergener-/ Schulstr.

A

22 Gehweg am Theu-
maer Weg

NKP Kreuzung 
Haupt-/ Neuensalzer 
Str./Theumaer- /
Stöckigter Weg

Hausgrundstück 
Theumaer Weg 16 
(vor Brücke in Rich-
tung Großfriesen)

A

23 Gehweg am Theu-
maer Weg

Nach Hausgrund-
stücks Theumaer 
Weg 16 

Gemarkungsgrenze 
Theuma in Richtung 
Großfriesen

C

Abkürzungen:  NKP: Netzknotenpunkt
                         Flst.grenze: Flurstücksgrenze
  Südl.: südlich
 Nördl.: nördlich
 Str.: Straße

Termine 

24.05.2019
19:00 Uhr

Krimi-Literatur-Tage Vogtland, 
Provenzalischer Krieg & Genuss 
Tatort: Küchen & Raumgestaltung Geipel, 
Theumaer Weg 34, 08541 Theuma
Ansprechpartner: Raumgestaltung Geipel 
(Telefon 037463/83546).
Internet: www.kuechen-geipel.de,   
E-Mail: geipel@g-werbeservice.de

04.06.2019
19.00 Uhr

Weiterbildung DRK
Veranstaltungsort: Sportlerheim Theuma
Ansprechpartner: DRK, Ortsgruppe Theuma, 
Frau Birgit Schneider (Telefon 037463/80295)

Liebe Senioren !
Wir laden Euch recht herzlich zum 

Seniorentreff
am Mittwoch, 3. Juli 2019

Um 14.30 Uhr starten wir mit unserer Deimischen  
Bimmelbahn – danke Achim! - in Richtung:

„Lasst euch überraschen!“
Natürlich besteht unterwegs die Möglichkeit  

für ein gemütliches Kaffeetrinken ☺
Wir freuen uns auf Euch! 

Anmeldungen bitte im Kindergarten unter 88230
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Anmeldung der Schulanfänger  
für das Schuljahr 2020/2021

Am Montag, dem 26. August 2019 von 08:00 – 17:00 Uhr und am 
Dienstag, dem 27. August 2019 von 08:00 – 16:00 Uhr findet in der 
Grundschule Theuma die Anmeldung der Schulanfänger statt.
Es sind alle Kinder anzumelden, die vom 01.Juli 2013 bis 30. Juni 2014 
geboren sind und zu unserem Schulbezirk gehören. Dieser umfasst die 
Gemeinden Bergen, Großfriesen und Theuma sowie die Tirpersdorfer 
Ortsteile Altmannsgrün, Juchhöh, Obermarxgrün, Droßdorf und Schlo-
ditz.
Die Anmeldung erfolgt durch mindestens einen Personensorgeberech-
tigten. Vorzulegen ist die Geburtsurkunde Ihres Kindes. Bei getrennt 
lebenden Personensorgeberechtigten ist eine Vollmacht des jeweiligen 
nicht teilnehmenden Elternteils oder eine Bescheinigung über das allei-
nige Sorgerecht vom Jugendamt abzugeben.
Gern können Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage 
www.theuma-vogtland.de (Grundschule Theuma  Anmeldeformular 
Schulanfänger) ausdrucken und vorab ausfüllen.
Bei Verhinderung kann die Anmeldung noch bis 13. September 
2019 erfolgen. Vereinbaren Sie dazu eine Termin im Sekretariat (Tel. 
037463/88493).
Die Kinder sind zur Anmeldung noch nicht vor-
zustellen.

K. Eckstein
Schulleiterin
..............................................................................

„Gemeinsam geht ś besser“
Am Samstag, dem 13.04.2019 hieß es an unserer 
Grundschule wieder „Gemeinsam geht ś besser“. Die 
Bad Brambacher Mineralquellen und die Sternquell-
brauerei Plauen unterstützen die ca. 40 Helfer mit le-
ckeren Getränken beim Frühjahrsputz. Es gab in die-

sem Jahr viel zu tun. So wurde das Schulgartenhaus aufgeräumt, der 
Schulgarten umgegraben und der Fallschutz an den Spielgeräten erneu-

Neuigkeiten aus 
der Grundschule 

Theuma

ert. Auch frische Farbe kam zum Einsatz. Das Klettergerüst, der Spei-
seraum außen und die Hort-Raum der Klasse 1 bekamen einen neuen 
Anstrich. Auch die Bemalung des Schulhofes wurde aufgefrischt und 
einiges, was sich im Laufe des letzten Jahres so unliebsam angesammelt 
hatte, konnte entsorgt werden.
Am Ende waren alle zufrieden und die Schulkinder freuten sich über ein 
sauberes Außengelände.
Vielen Dank nochmal an alle fleißigen Helfer, 
sowie der DRK-Ortsgruppe Theuma.
....................................................................................................................

Handballschnuppertraining und  
großzügige Spende

Kürzlich fand im Rahmen des Sportunterrichts der Klassen 1 – 4 der 
GS Theuma ein Schnuppertraining durch den Handballtrainer Iven Wun-
derlich vom SV 04 Oberlosa statt. Nach kurzer Vorstellung der Sportart 
startete das Training mit einem kleinen Aufwärmspiel. Anschließend 
wurden ja nach Klassenstufe Koordination mit dem Ball, Prellen, Fangen 
und Passen geübt. Natürlich durften die Kinder auch ihre Treffsicherheit 
mit Würfen aufs Tor unter Beweis stellen. Nach erfolgreichem Absolvie-
ren und einer Schulstunde später wurden Teams gebildet und zum Ab-
schluss „Handball“ mit zwei Regeln gespielt. Dabei konnten die Schü-
ler die gelernten Fertigkeiten und Abläufe schon erfolgreich anwenden. 
Den Kindern machten diese Einheiten sehr großen Spaß und Sportleh-
rerin Frau Liese hatte mal 
von außen einen anderen 
Blick auf ihre Schützlin-
ge. Herrn Wunderlich ist 
nicht nur für die gehalte-
nen Sporteinheiten, son-
dern auch für seine groß-
zügige Ballspende zu 
danken!! Somit können 
alle Kinder der Klasse 1 
und 2 gleichzeitig und vor 
allem mit identischem 
Material im Lernbereich 
Ballsport arbeiten, was 
für alle Beteiligten ei-
ne enorme Verbesserung 
und Entlastung bringt.

• Personenbeförderung
• Krankenfahrten für alle Kassen
• Chemo- u. Bestrahlungsfahrten
• Rollstuhlfahrten

... bis 8 Personen

Tel. 037463 887 43
Mobil 0171 266 50 76

Taxi Ulbricht e.K.
www.taxi-ulbricht-theuma.de
Oelsnitzer Str. 3, 08541 Theuma
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Bundesfinale FAIRplay –  
Soccertour auf Rügen

Unter dem Mot-
to „FAIRstärken, 
FAIRhandeln, FAI-
Rantworten, FAIR-
lieben“ machte die 
Sparkassen Fair-
play Soccertour 
2019 am 25.03. 
Station in Oelsnitz 
i.V. 11 Schüler 
(AK09/10) der GS 

Theuma, aufgeteilt in drei Mannschaften folgten mit Sportlehrerin Fr. 
Liese dieser Einladung. Mit Spielwitz, Ballsicherheit, schönen Kombi-
nationsfußball und Fairplay marschierte „Theuma 2“ ohne Punktverlust 
ins Finale der Ak 06-10. Dort belohnte sich das Team von Finley Ben-
newitz mit dem zweiten Platz. „Theuma 1“ um Kapitän Niclas Kögler 
glänzte vor allem durch taktisches und diszipliniertes Spiel, kassierte so-
mit alle Fairplaypunkte und belegte Platz 1 in dieser Wertung. Ergo ging 
es für 8 hochmotivierte 
Jungs am 07.April nach 
Annaberg – Buchholz 
zum Landesfinale Sach-
sen West. Dieses war mit 
über 90 Mannschaften 
sehr gut bestückt. Leider 
fehlte an diesem Sonntag 
die Konzentration, Ball-
sicherheit und eine Brise 
Glück in beiden Teams, 
sodass nach der Vorrunde Endstation war. Dennoch konnte „Theuma 
1“ auf zwei Positionen verändert; auch hier mit Disziplin, hohem Fair-
play und großem Reflexionsgeschick überzeugen. Somit holten die vier 
Boys in der Fairplaywertung in dieser Altersklasse mit 22 Mannschaf-
ten abermals den 1. Platz. Die Überraschung und Freude war natürlich 
riesengroß, denn das Bundesfinale wird vom 24.07. – 28.07. auf Rügen 
(Prora) nicht nur ausgespielt, sondern es warten auch jede Menge Spaß, 
Strandleben und spannende neue Erfahrungen auf Niclas, Artur, Ole und 
Toni. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei 
den mitgereisten Eltern bedanken, die als Fahrer, Coaches, Motivatoren, 
Tröster und Zuschauer fungierten. Ohne diese Unterstützung wären bei-
de Termine nicht realisierbar gewesen!! Da der Veranstalter auch für das 
Finale auf Rügen keine Kosten übernimmt benötigen wir externe finan-
zielle Unterstützung! Wer den Jungs auf diesem Wege Hilfe zukommen 
lassen möchte, kann sich gerne an die GS Theuma wenden. 
....................................................................................................................

Initiative für Theuma / Grundschule Theuma 
Crowdfunding-Projekt 

Pausenspaß bringt Lernspaß.
Crowdfunding ist eine Finanzierungsmethode, mit der eine Vielzahl an 
Menschen ein Projekt finanziell unterstützen können – quasi die mo-
derne Form einer Spendenaktion organisiert über eine Plattform im In-
ternet. Die „Initiative für Theuma“ in Zusammenarbeit mit dem Schu-
lelternrat und der Schulleitung der Grundschule Theuma  nutzt diese 
Möglichkeit, um Geld für die Verschönerung des Schulhofs zu sammeln 
und Zubehör und Ausstattungen anzuschaffen. Wir bitten daher um Ihre 
Unterstützung! Derzeit ist die Ausstattung des Schulhofes recht mini-
malistisch. Er wurde 2018 während eines Arbeitseinsatzes von Schülern, 
Lehrern und Eltern verschönert, aber es fehlen noch Ausstattungen wie 
z.B. Parkbänke. Auch sind die Möglichkeiten der Beschäftigung wäh-
rend den (Hof-)Pausen eingeschränkt. Hier bietet sich die Anschaffung 
von Spieltonnen mit Materialen v.a. für Bewegungsspiele an, die auch an 
Regentagen auf den Fluren der Schule eingesetzt werden können. Auf 
der von den Volkbanken eingerichteten Plattform „Viele schaffen mehr“ 
findet man das Projekt „Pausenspaß bringt Lernspaß“. Unter https://ge-
meinsam-stark.viele-schaffen-mehr.de/grundschule-theuma
erfährt man mehr und kann eine beliebige Summe per Kreditkartenzah-
lung, Paypal oder Ausdruck eines Überweisungsträgers spenden. Das 
Beste: pro Spende von 20,- € oder mehr pro Unterstützer gibt die Volks-
bank 5,- € dazu. Wir bedanken uns schon heute für jede Spende, die bis 
zum 14.07.2019 (Projektende) eingeht!
....................................................................................................................

Wir sind ein Team!
Am 1. April 2019 fand in der 
Grundschule Theuma wieder ein 
Teambildungstraining statt. Zu-
sammen haben die Klasse 1 bis 4 
verschiedene Aktionen ausführen 
dürfen. Dabei stand das gemein-
same Handeln im Mittelpunkt. 

Es wurden Hindernisse überwunden, Gordische Knoten entwirrt sowie 
Spiele zur Mannschaftsbildung und zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
durchgeführt. Anschließend fand eine konstruktive Auswertung mit 
den Kindern statt: Was haben sie 
im Team gut gemeistert? Welche 
Strategien gibt es, Schwierigkei-
ten zu umgehen? 
Welche Bedeutung hat es, dass 
jeder seine Meinung und Vor-
schläge äußern darf? Am Ende 
war klar: Nur zusammen sind 
wir ein Team!
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Es ist nicht im-
mer leicht, parallel 
zu tausenden bun-
ten Eiern in den 
Geschäften übers 
ganze Jahr an Os-
tertraditionen fest-
zuhalten.
Aber wir wursch-
teln uns durch und 
müssen so manche 
Erklärung finden 
zu den Fragen un-

serer Kleinen: „Stimmt̀ s??? Der Osterhase kauft die Eier im Kaufland!“
Aber egal, denn die Sonne, der blaue Himmel, die summenden Bienen 
und tausende aufplatzende Knospen machten die Osternestsuche für alle 
unsere Kinder zu einem fast märchenhaften Erlebnis.
Unsere 5-6jährigen Kinder rannten als erstes vollkommen aufgeregt 
durch den Garten, um mit enttäuschten Gesichtern wiederzukommen: 
„Nix, nicht mal 'ne Spur vom Osterhase gesehen.“
Noch bevor ich antwor-
ten konnte, rief Ben: 
„Ich seh' was! Ich seh' 
was! Guckt mal da nübor 
auf de andre Straßensei-
te!!!“
Und los ging's mit Freu-
de, Lachen und Aufre-
gung….durch's Dorf, in 
einsame Gässlein, in je-

de Nische und immer mal nach 
vielen vielen Schritten lagen doch 
hier und dort ein vom Osterha-
se verlorenes Ei, bunte Eierscha-
len oder Minihäslein bis endlich 
endlich das erste Kind in Rich-
tung Wald ein richtiges Osternest 
fand und dann gab es kein Halten 

mehr. Von jeder Seite und selbst vom Feld 
klang es fröhlich: „Ich hab' auch ein Oster-
nest gefunden“. 
Die 3 und 4 jährigen Kinder entdeckten 
die deutliche Spur des Osterhasen auf dem 
Feldweg hinter dem Kindergarten. Die-
ser aufgeregt folgend, fanden sie dann das 
Versteck der vielen tollen Nester, zwischen 

Sträuchern, Bäumen, unter Gras und im Feld, weit weg vom gewohnten 
Terrain. Bei strahlendem Sonnenschein schnabberten unsere glücklichen 
Kinder ihre Beute direkt in der Wiese auf. 
Unsere 2 jährigen waren auch schon ganz 
aufregt und konnten es kaum erwarten, 
sich auf die Suche zu begeben. Auch sie 
entdeckten eine Spur, die sie auf das Feld 
hinter dem Kindergarten führte. Ein tol-
les Osternest gab es von unserem Osterha-
sen. Jedes Kind fand ein Musikinstrument 
(Tamburin) dies war gefüllt mit Ostereiern 
und Schokolade. „Mhmm lecker“ 
Euer Kindergartenteam

Danke Osterhase!

MÖGLICHE FÖRDERUNGEN 

1. Bis zu 4.000 Euro Zuschuss pro Person als wohn- 
umfeldverbessernde Maßnahme; Beantragung 
über die Pflegekasse, Pflegegrad muss vorliegen. 

2. Zuschuss über Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW),  bis zu 10 % der Investitionskosten.

3. Freistaat Bayern: Bis zu 10.000 Euro Zuschuss, 
einkommensabhängig; Beantragung über Land-
ratsamt bzw. örtliche Kommune. 

4. Kosten des Treppenlifts als außergewöhnliche 
Belastung steuerlich absetzen; Voraussetzungen 
sind ein ärztliches Attest (nicht notwendig, aber 
ratsam),  Pflegegrad 3 oder Zusatz H im Schwer-
behindertenausweis

WOHNEN IM ALTER 

Gerade im Alter können Treppen zum 
unüberwindbaren Hindernis werden. 
Die Firma Sperschneider erstellt gern 
ein unverbindliches Angebot.   

Foto: Sperschneider

GUT (2,3)

Waschbezug S874

Ausgabe 3/2018

18
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SIEWOLLEN DIE MATRATZE
MIT DEN JEMALS
BESTGETESTETEN
LIEGEEIGENSCHAFTEN?

Latexmatratze,
Härte: fest,

�
09281/
7779766

Die ersten 10 Käufer
erhalten zusätzlich

10% Rabatt auf den Preis!

inkl. Lieferung
599 €Gut für Sie laut Qualitätsurteil Ausgabe 3/2018:

Entsorgung Ihrer Altmatratzen kostenlos!

2x HOF – SELB – NAILA
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EXPERTENKONTAKT
Vereinbaren Sie einen Termin 
mit unseren Treppenlift- und 
Zuschussberatern.

Kontakt: 09281-7779766
Sperschneider Sanitätshaus GmbH
Königsstraße 17, 95028 Hof

Seit 75 Jahren im Dienste 
Ihrer Gesundheit!

Wenn im Alter die Beweglichkeit 
nachlässt, gewinnt eine barrie-
refreie Ausstattung an Bedeu-
tung. Das Sanitätshaus Sper-
schneider mit seinen Filialen 
am Stammsitz in Hof, Selb und 
Naila ist der Ansprechpartner 
der Region für Treppenlifte. Mit 
einem Sitzlift können die Nutzer 
zu Hause wohnen bleiben.

Vorteile von Sitzliften: 
» Barrierefreiheit 
» Einsatz auf geraden und 

kurvigen Treppen 
» Innen und Außenbereich 
» Geringer Platzbedarf und 

harmonisches Einfügen in 
die Wohnumgebung 

» Sicherheitskomponenten 

» Einfache Bedienung 
» Verschiedene Farben, 

Designs und Materialien

Bei einem anerkannten Berufs-
unfall übernimmt die Berufs-
genossenschaft die Kosten für 
einen Treppenlift. Auch ein un-
verschuldeter Unfall mit körper-
lichen Folgeschäden kann den 
Einbau eines Sitzliftes erfor-
derlich machen. In diesem Fall 
übernimmt die Haftpfl ichtversi-
cherung des Unfallverursachers 
die Kosten für den Einbau.

WOHNEN IM ALTER 
Treppenlift – ein unentbehrlicher Helfer

GUT (2,3)

Waschbezug S874

Ausgabe 3/2018

18
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Bezug Abb. ähnlic

SIEWOLLEN DIE MATRATZE
MIT DEN JEMALS
BESTGETESTETEN
LIEGEEIGENSCHAFTEN?

Latexmatratze,
Härte: fest,

�
09281/
7779766

Die ersten 10 Käufer
erhalten zusätzlich

10% Rabatt auf den Preis!

inkl. Lieferung
599 €Gut für Sie laut Qualitätsurteil Ausgabe 3/2018:

• Bezug (1,5) • Gesundheit und Umwelt (1,8)
• Liegeeigenschaften (2,0)
• Haltbarkeit (2,2)
Entsorgung Ihrer Altmatratzen kostenlos!

2x HOF – SELB – NAILA
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Gemeindeamt Tirpersdorf Öffnungszeiten:
Hauptstraße 36 Donnerstag 15 - 18 Uhr
08606 Tirpersdorf
 Sprechzeiten Bürgermeister:
Telefon: 037463/88620 Donnerstag 16 - 18 Uhr
Telefax: 037463/83268 oder nach Vereinbarung

E-Mail: gemeinde-tirpersdorf@jaegerswald.de
Internet: www.tirpersdorf.de

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Tirpersdorf,
seit dem Erscheinen des letzten Amtsblattes fanden in der Gemeinde 
Tirpersdorf zwei Sitzungen statt, über die wir Sie informieren und die 
gefassten Beschlüsse bekannt geben möchten. 

Sitzung, am 21.03.2019
- Beraten wurde über den Entwurf der Haushaltssatzung 2019. Die Käm-
merin, Frau Goldhahn, ging auf einzelne Maßnahmen im Planentwurf 
näher ein. Folgende wesentliche Investitionen sind für dieses Jahr ge-
plant: - Der Bauhof der Gemeinde soll umgebaut werden, dies soll in 
mehreren Jahren geschehen, so wurden für dieses Jahr  Planungskosten 
aufgenommen und in den zwei Folgejahren Mittel für die Baumaßnahme 
eingeplant. 
-  Die Feuerwehr Droßdorf soll ein Mannschaftsfahrzeug und die Feu-
erwehr Tirpersdorf einen Gerätewagen erhalten. Hierfür wurden dieses 
Jahr Mittel für die Fahrgestelle und nächstes Jahr Mittel für den Aufbau 
der Fahrzeuge eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 405,0 
T€. Der Erwerb dieser Fahrzeuge wird nur machbar sein, wenn wir 
Fördermittel erhalten.
– Der Feuerlöschteich in Obermarxgrün, welcher nur durch Oberflä-
chenwasser befüllt wird und im letzten Jahr sogar ausgetrocknet war, 
soll durch eine Löschwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 
100 cbm Wasser ersetzt werden, weiterhin soll die Fläche wie ein kleiner 
Park umgestaltet werden. Hierfür wurden Mittel von 196 T€ in den Plan 
aufgenommen, 147,0 T€ werden als Förderung erhofft. Hierzu wurde 
eine Grundsatzentscheidung mit Beschl.-Nr. 03/2019 gefasst.
 – Die Gemeinde erhielt bereits im vergangenen Jahr und auch dieses 
Jahr zweckgebundene Fördermittel für Instandsetzungs- und Erneue-
rungsmaßnahmen im Straßen- und Brückenbau, diese Mittel sollen für 
den Straßenbau des Elendsweges in Droßdorf und die Entwässerung 
in Altmannsgrün verwendet werden. Hierzu wurden zwei Beschlüsse 
gefasst. Beschluss-Nr. 04/2019 Der Gemeinderat beschließt, auf der 
Grundlage des vorliegenden Vertragsangebotes vom 30.11.2018 sowie 
der Kostenberechnung vom 05.12.2018, die Auftragsvergabe von Ingeni-
eurleistungen für den Neubau der Straßenentwässerung in Verbindung 
mit der Deckenerneuerung des Elendsweges im OT Droßdorf auf einer 
Länge von ca. 150 m sowie dem Neubau der Entwässerung im Bereich 
der Droßdorfer Straße 4-6 (Leichenweg) im OT Altmannsgrün dem In-
genieurbüro Pfaff, Bahnhofstr. 28 in 08223 Falkenstein zu erteilen. 
Beschluss-Nr. 05/2019 Der Gemeinderat beschließt auf der Grundla-
ge der Submission vom 19.02.2019 sowie der Vergabeempfehlung des 
beauftragten Ingenieurbüros Pfaff vom 21.02.2019 die Auftragsverga-
be von Straßen- und Tiefbauleistungen zu einem Angebotspreis von 
132.425 € brutto an die Oelsnitzer Bau & Service GmbH, Adolf-Da-
maschke-Str. 20 in 08606 Oelsnitz zu erteilen. 
– Eine weitere Stichstraße muss noch auf dem Steinbruchweg gebaut 
werden, damit die Flurstücke 58/6 bis 58/9 eine Zufahrt erhalten, gleich-
zeitig soll noch eine Parkfläche für den Kindergarten geschaffen wer-
den. 
Beschluss-Nr. 06/2019 Der Gemeinderat beschließt, auf der Grundlage 
des vorliegenden Vertragsangebotes vom 25.01.2019 sowie der Kosten-

GEMEINDE TIRPERSDORF

berechnung vom 22.01.2019 die Auftragsvergabe von Ingenieurleistun-
gen für die Straßen- und Tiefbauerschließung des 3. BA Steinbruchweg 
zur Erschließung der Flurstücke 58/6 bis 58/9 in Tirpersdorf der Projekta 
Ingenieurgesellschaft mbH, Bahnhofstr. 9 in 08209 Auerbach zu ertei-
len.
- Bereits im vergangenen Jahr wurde mit dem 2. Fluchtweg an der Turn-
halle begonnen und im Plan 2018 veranschlagt, da diese Mittel nicht aus-
reichen, werden für die Fertigstellung des 2. Fluchtweges noch 30,0 T€ 
zusätzlich in den Planentwurf 2019 aufgenommen. 
Beschluss-Nr. 07/2019 Der Gemeinderat beschließt im Ergebnis der 
Angebotsauswertung durch das Ingenieurbüro Radüchel die Auftrags-
vergabe von Schlosserarbeiten für den 2. Fluchtweg in der Turnhalle in 
Tirpersdorf dem wirtschaftlichsten Bieter Fa. Zöphel GmbH & Co.KG, 
Raasdorfer Str. 9, 08606 Oelsnitz zu erteilen. 
Beschluss-Nr. 08/2019 Der Gemeinderat beschließt im Ergebnis der 
Angebotsauswertung durch das Ingenieurbüro Radüchel die Auftrags-
vergabe von Baumeisterarbeiten für den 2. Fluchtweg in der Turnhalle 
dem wirtschaftlichsten Bieter Fa. Schaller, Arnoldsgrüner Str. 32, 08606 
Tirpersdorf OT Brotenfeld zu erteilen.  
- Der Abriss des maroden alten Rittergutes soll erfolgen, hierzu muss 
das Flurstück erworben werden. 
Beschluss-Nr. 09/2019 Der Gemeinderat beschließt den Erwerb des mit 
dem ehemaligen Rittergut bebauten Flurstückes 593/2 der Gemarkung 
Tirpersdorf mit einer Größe von 628 m² zu einem Kaufpreis von 4.000 €. 
- Dem Gemeinderat lagen zwei Bauanträge vor, wofür das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt wurde: 
Beschluss-Nr. 10/2019 Errichtung eines Gartenschuppens auf dem Fl.-
Nr. 3/11 Gemark. Obermarxgrün 
Beschluss-Nr. 11/2019 Treppenhausanbau auf dem Flurstück 59/7 Ge-
mark. Droßdorf
- Zwei weitere Beschlüsse waren notwendig, da wegen Befangenheit 
eine Stellvertreterin eines Beisitzers nicht im Gemeindewahlausschuss 
für die Gemeinderatswahl am 26.05.2019 in der Gemeinde Tirpersdorf 
tätig sein darf. 
Beschluss-Nr. 13/2019 Der Gemeinderat wählte in der Sitzung am 
13.12.2018 Frau Birgit Kesselboth zur Stellvertreterin des Beisitzers. 
Frau Birgit Kesselboth wird hiermit von diesem Ehrenamt abberufen. 
Nach der Bewerbung von Herrn Thomas Kesselboth (Parteiunabhän-
gige Wählergemeinschaft) als Gemeinderat erfolgt die Abberufung in 
Anwendung von § 20 Abs. 1 Ziff. 1 SächsGemO wegen Befangenheit. 
Beschluss-Nr. 14/2019 Nach Abberufung von Frau Birgit Kesselboth als 
Stellvertreterin des Beisitzers im GWA wird Frau Laura Knoll zur Stell-
vertreterin des Beisitzers in den GWA gewählt. 
- Aus der Kirmes 2018 konnte aufgrund der großen Unterstützung durch 
unsere Vereine und Feuerwehren ein Überschuss erzielt werden, deshalb 
sollen die daran Beteiligten einen kleinen Obolus erhalten. 
Beschluss-Nr. 12/2019 Der Gemeinderat beschließt die Leistung eines 
einmaligen Zuschusses in Höhe von jeweils 100 € für folgende Vereine 
der Gemeinde Tirpersdorf: FFw Droßdorf, FFw Lottengrün, FFw Tir-
persdorf, Heimatverein Tirpersdorf e. V., SSV Tirpersdorf e. V., TTV 
1979 Tirpersdorf e. V., Rassegeflügelzuchtverein 1905 Tirpersdorf e. V. 
Die Finanzierung des Zuschusses von gesamt 700 € soll vom erzielten 
Überschuss aus der im vorigen Jahr durchgeführten Kirmes erfolgen.

Sitzung am 11.04.2019
- Bereits eine Sitzung zuvor wurde ein Ingenieurvertrag für die Erschlie-
ßung der Flurstücke 58/6 bis 58/9 des 3. BA Steinbruchweg beschlossen. 
Nun erfolgte eine Ausschreibung, an der sich vier Firmen beteiligt ha-
ben. Für das kostengünstigste Angebot erfolgt die Beschlussfassung. Im 
Angebotspreis enthalten ist auch die Gestaltung des Parkplatzes gegen-
über vom Kindergarten. 
Beschluss-Nr. 16/2019 Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage 
der Submission vom 21.03.2019 sowie der Vergabeempfehlung des be-
auftragten Ingenieurbüros Projekta vom 26.03.2019 die Auftragsvergabe 
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BESTATTUNGEN

Hannemann

Rosa-Luxemburg-Straße 8 • 08606 Oelsnitz

Telefon 037421 - 704861 • Mobil 0176 61 07 09 56

Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

Wenn der Mensch den Menschen braucht,
dann sind wir für Sie da.

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Lebens und 
Sterbens zur Seite, mit ehrlichen Worten, helfenden 
Händen und einem fairen Preis. Mit uns gestalten Sie den 
letzten Weg Ihres verstorbenen Angehörigen angemessen 
und würdevoll, wir begleiten Sie in der Trauerzeit und wir 
unterstützen Sie bei allen notwendigen Entscheidungen. 
Ihre Fragen beantworten wir gerne jederzeit persönlich, 
nicht nur bei der Anmeldung eines Trauerfalls. Denn wir 
sind für Sie da, wenn der Mensch den Menschen braucht.

von Straßen- und Tiefbauleistungen für den 3. BA Steinbruchweg zur 
Erschließung der Flurstücke 58/6 bis 58/9 in Tirpersdorf zu einem Ange-
botspreis von 138.894 € an die Hoch-, Tief- und Landschaftsbau GmbH, 
Am Bahnhof 2 in 08261 Schöneck zu erteilen.    
- Ebenfalls zur Erschließung der Flurstücke 58/6 bis 58/9 auf dem Stein-
bruchweg in Tirpersdorf ist eine Kooperation mit dem ZWAV Plau-
en notwendig, da die trink- und abwasserseitige Erschließung an den 
ZWAV übergeben wird. Bereits 2005 wurde eine Kooperation mit dem 
ZWAV durch Vertrag abgeschlossen und die genannten Flurstücke müs-
sen nun durch einen Ergänzungsvertrag erweitert werden. Hierzu ist ein 
Beschluss von Seiten des Gemeinderates notwendig. 
Beschluss-Nr. 17/2019 Der Gemeinderat beschließt auf Basis des 
Grundvertrages vom 05.01.2005 den Vertragsnachtrag vom 27.02.2019 
zur Straßen- und Tiefbauerschließung Steinbruchweg 3. BA in Tirpers-
dorf zwischen dem Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland und 
der Gemeinde Tirpersdorf.

Informationen der Gemeinde Tirpersdorf

- Zur Frühjahrsputz-Aktion auf den Spielplätzen waren dieses Jahr 
wieder viele fleißige Helfer im Einsatz. So haben die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Tirpersdorf mit Hilfe der Feuerwehrtechnik das 
Becken unseres Freibades gereinigt, bevor wir dieses Jahr das 40-jährige 
Bestehen unseres schönen Freibades feiern können. Bei dieser Aktion 
wurde Markus Schmutzler als 150.000 Helfer ermittelt. Desweiteren 
wurden die Spielgeräte unter den großen Bäumen auf Vordermann ge-
bracht und die Grünflächen gesäubert.

Durch unsere Bauhofmitarbeiter wird das Bad nun mit neuer Farbe ver-
sehen, damit es pünktlich zur neuen Badesaison startklar ist. Wenn es 
das Wetter erlaubt, wird das Freibad voraussichtlich am 25. Mai für Groß 
und Klein seine Türen öffnen. Aus Sicherheitsgründen wird allerdings 
am 30. Mai zur Himmelfahrt das Freibad nicht geöffnet sein. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an alle Helfer. 

- Auch auf unseren Spielplätzen in den Ortsteilen bei der Aktion „Ge-
meinsam geht ś besser“ wurde fleißig gewerkelt, gesäubert und gestri-
chen. Allen fleißigen Helfern danke ich für Ihre Bereitschaft, die bei der 
Aktion mitgeholfen zu haben.

Reiner Körner
Bürgermeister

.....................................................................................................................

Aufruf an alle Tirpersdorfer Einwohner  
zum Mitwirken anlässlich  

des Bad- und Heimatfestes 
Liebe Einwohner,
vom 26. – 28. Juli findet das Bad- und Heimatfest statt, dieses 
wollen wir  anlässlich des 40-jährigen Bestehens unseres schönen 
Freibades feiern.  

Gemeinsam mit unseren Vereinen und den Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr haben wir ein vielseitiges und abwechslungs-
reiches Programm vorbereitet. So soll am Samstagnachmittag ein 
Badewannenrennen und am Sonntagnachmittag ein Wasserball-
turnier stattfinden. 

Also liebe Einwohner, wer am Badewannenrennen teilnehmen 
möchte, der sollte bereits heute sich Gedanken machen, mit welch 
origineller selbstgebauter Wanne er ins Rennen gehen möchte.    
Oder auch zum Wasserballturnier kann sich Jeder melden, wenn er 
Lust und Spaß dazu hat.

An dieser Stelle möchten wir auch alle Freunde von älteren Fahr-
zeugen und alten Gerätschaften, die damals zum Bau des Bades 
verwendet worden, aufrufen. Schaut einmal in Euren Schup-
pen oder Garagen nach, ob noch alte Geräte vorhanden sind, die 
Sie uns zu diesem Fest zur Verfügung stellen könnten. Auch die 
Freunde der älteren Fahrzeuge möchten wir nochmals ansprechen, 
wer sein Fahrzeug präsentieren möchte, der kann dies am Sonn-
tagnachmittag tun.

Wer uns helfen kann oder mitwirken möchte, kann sich gerne bei 
der Gemeinde Tirpersdorf (Tel. 037463-22622) oder auch in den 
Vereinen melden.

Reiner Körner
Bürgermeister
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40-jähriges Tischtennis-
Vereinsjubiläum des TTV 1979 

Tirpersdorf e.V.

Wir feiern dieses Jubiläum vom 10. - 12.05.2019

Freitag, 10. Mai 2019
 18.00 Uhr Mitgliederversammlung 
ab 18.30 Uhr  gemeinsames Abendessen anschließend
  Festveranstaltung
  mit einem Vortrag über 40 Jahre TTV 1979
  und Auszeichnungen

Samstag, 11.Mai 2019
 9.00 Uhr Hellmut-Rummich-Gedenkturnier

Sonntag, 12. Mai 2019
 9.00 Uhr Vereinsinterenes-Turnier

VerAnstALtungsKALenDer Der GemeinDe TirPersDorF
MAi 2019

10. – 12.05.2019 40 Jahre Tischtennisverein 1979 Tirpersdorf e.V.
11.05.19 9.00 Uhr Hellmut-Rummich-Gedenkturnier – TTV 1979 Tirpersdorf e. V.
12.05.19 9.00 Uhr Vereinsinternes-Turnier  - TTV 1979 Tirpersdorf e. V.
  Veranstaltungsort:  Turnhalle Tirpersdorf 

06.05.19 14.30 Uhr ) Tischtennisverein 1979 Tirpersdorf e. V.  -   
13.05.19 14.30 Uhr ) Seniorensport allgem. Beweglichkeit, geeignet für alle 
20.05.19 14.30 Uhr  ) Senioren/innen, Schichtler, Menschen ohne Arbeit,   
27.05.19 14.30 Uhr ) Menschen mit Behinderung, alle Sportinteressierte  
  ) Veranstaltungsort: Turnhalle Tirpersdorf

30.05.19 10.00 Uhr  Himmelfahrtswanderung – Heimatverein Tirpersdorf e.V.

Juni 2019

27.06.19 12.00 – 13.15 Uhr kommt die Fahrbibliothek nach Tirpersdorf
27.06.19 15.30 – 16.00 Uhr kommt die Fahrbibliothek nach Lottengrün

03.06.19 14.30 Uhr ) Tischtennisverein 1979 Tirpersdorf e. V. –
17.06.19     14.30 Uhr  ) Seniorensport allgem. Beweglichkeit, geeignet für alle 
24.06.19  14.30 Uhr  ) Senioren/innen, Schichtler, Menschen ohne Arbeit,
  ) Menschen mit Behinderung, alle Sportinteressierte
   Veranstaltungsort: Turnhalle Tirpersdorf

VorsCHAu JuLi 2019
26.-28.07.19  Bad- und Heimatfest anlässlich des 40jährigen Bestehens Freibad Tirpersdorf 

Weitere Hinweise finden Sie in den vereinseigenen Veranstaltungskalendern bzw. Aushängen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach
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Inhaber Helko Grimm 
Syrauer Straße 5  |  08525  Plauen-Kauschwitz
Tel.:  0 37 41/59 88 38  |  Fax: 59 88 37
E-Mail: helko.grimm@pccweb.de

Entsorgungstermine

04.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
06.05.2019 Blaue Tonne Tirpersdorf, Brotenfeld
06.05.2019 Schadstoffmobil, 13:00 Uhr – 13:30 Uhr,  
 Obermarxgrün, IGLU - Standplatz
06.05.2019 Schadstoffmobil, 13:45 Uhr – 14:15 Uhr,  
 Schloditz, IGLU - Standplatz
06.05.2019 Schadstoffmobil, 14:30 Uhr – 15:00 Uhr,  
 Droßdorf, IGLU - Standplatz
06.05.2019 Schadstoffmobil, 15:15 Uhr – 15:45 Uhr,  
 Lottengrün, Am Ring
06.05.2019 Schadstoffmobil, 16:00 Uhr – 16:45 Uhr,  
 Tirpersdorf, Am Anger
07.05.2019 Blaue Tonne Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 
  Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz 
10.05.2019 Restabfall
15.05.2019 Biotonne
17.05.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
20.05.2019 Blaue Tonne Tirpersdorf, Brotenfeld
21.05.2019 Blaue Tonne Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh,  
 Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz 
24.05.2019 Restabfall
29.05.2019 Biotonne
01.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
03.06.2019 Blaue Tonne Tirpersdorf, Brotenfeld
04.06.2019 Blaue Tonne Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 
  Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz 
07.06.2019 Restabfall
13.06.2019 Biotonne
15.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
17.06.2019 Blaue Tonne Tirpersdorf, Brotenfeld
18.06.2019 Blaue Tonne Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh,  
 Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz 
21.06.2019 Restabfall
26.06.2019 Biotonne
28.06.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne
01.07.2019 Blaue Tonne Tirpersdorf, Brotenfeld
02.07.2019 Blaue Tonne Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh,  
 Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz 
05.07.2019 Restabfall
10.07.2019 Biotonne
12.07.2019 Gelber Sack/Gelbe Tonne

Eierei im Sonnenschein

Es war einfach traumhaft schönes Wetter. Die Sonne 
meinte es richtig gut mit den kleinen Eiersuchern auf 
der Wiese und im Wald. Zugegeben, Ostern ist dieses 
Jahr auch recht spät. Trotzdem waren die Temperatu-
ren in den letzten Tagen eher geeignet, gefrorene statt gekochte Eier zu 
verstecken. 
Am Mittwoch vor Ostern jedenfalls war es richtig schön warm, als die 
kleine Häschen- und die mittlere Tausendfüßlergruppe sich zum Eiersu-
chen auf der Wiese des Kindergartens „Pusteblume“ in Tirpersdorf aus-
breiteten. Die große Igelgruppe wanderte Richtung Wald – der Förster 
hatte den Osterhasen angeblich im Wald schon mehrfach gesichtet. Der 
war  auf der Wiese unterwegs gewesen und hatte fleißig Eier und Scho-
kohasen versteckt.
Die Kinder verbrachten die Zeit währenddessen mit einem Film über die 
Begegnung des kleinen Maulwurfs mit dem Hasen und mit dem Singen 
von Frühlings- und Osterliedern.
Überhaupt ist in der letzten Zeit sehr viel vom Erwachen der Natur zu spü-
ren gewesen: bei jedem Spaziergang gab es neue Blumen und Sträucher 
zu benennen und bewundern, die Bilder malten sich in den Frühlingsfar-
ben hell und freundlich fast von selbst und das Ostergras wuchs und ge-
dieh und ragte nun Dank guter Pflege weit aus den Pflanzbechern heraus. 
Die meisten Kinder hatten für ihre Familie etwas gebastelt, Osterhasen 
hoppelten auf grünen Wiesen umher, Küken aus ausgeblasenen Eiern hin-
gen von der Decke. Überall war das Thema Frühling zu bewundern, dass 
nun mit dem Osterfest einen weiteren Höhepunkt erhielt.
Aus diesem Grund waren die Kinder nach dem Film auch kaum mehr auf 
den Sitzen zu halten. Erwartungsfroh schielten sie die ganze Zeit auf die 

kleine Lücke zwischen den zugezogenen Vorhängen. 
Und deshalb ging wohl auch das Anziehen heute etwas 
schneller als sonst, hatte doch irgendjemand gesagt, der 
Osterhase sei auch im Kindergarten herum gehoppelt.
Während nun eben die beiden jüngeren Gruppen mit 

suchendem Blick in den Spielbereich hinter dem Kindergarten liefen, irrte 
die große Igelgruppe noch scheinbar ziellos im Wald umher. Die Kinder  
hatten noch nicht die endgültige Information, wo genau der Osterhase nun 
seine zweifellos schmackhafte Last abgeladen hatte. Plötzlich: ein Telefo-
nat! Im Waldgarten seien kleine bunte Flecken entdeckt worden! Nun war 
das Ziel klar und der Waldgarten schnell besetzt. Dort wurden dann Stock 
und Stein umgedreht, hinter jeden Baum geguckt und jeder Laubhaufen 
durchwühlt. Hatte der Osterhase die Geschenke auch noch so gut ver-
graben, die kleinen Naschnasen durchschnüffelten jeden Schlupfwinkel. 
Bald waren alle Verstecke ausgeräumt und auf dem Tisch stapelten sich 
Beutel mit Naschwerk und Ostergeschenke. Die Kinder waren glücklich 
und erleichtert – keiner ging leer aus. Nun konnte der wundervolle Tag 
noch ein bisschen zum Spielen genutzt werden, denn wer weiß, ob das 
Wetter weiter so anhält? Jetzt, im April?

Alle großen und kleinen Bewohner der Kita „Pusteblume“ Tirpersdorf 
bedanken sich ganz herzlich bei dem fleißigen Osterhasen!

....................................................................................................................
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Tel. 037463 / 76 0 36 + 760 298
Fax: 037463 / 760 299

baugeschaeft.schaller@alice.de

Ihr Helfer in schweren Stunden · Vertrauen aus Tradition

Bestattungsinstitut Trauerhilfe „Heimkehr“ GmbH

Bestattungen aller Art und Partner der
Hinterbliebenen in unserem Trauerkreis

08606 Oelsnitz • Egerstraße 2a

Telefon 037421/2 23 53

www.trauerhilfe-heimkehr.de

kostenfreie Rufnummer
0800/00 22 353

Heimatverein Tirpersdorf e.V. – 
Das war der März 2019

Kinderkino 
Am 17.03.2019 trafen sich die jüngsten Tirpersdorfer 

– die Großen durften natürlich auch mit dabei sein – zur 1. Kinoveranstal-
tung in diesem Jahr. Auf dem Programm stand der Animationsfilm „Alles 
steht Kopf“.
Mit großer Spannung warteten die kleinen Zuschauer auf das, was denn 
da auf sie zukommen würde.
Und sie wurden nicht enttäuscht. Nicht nur die Kleinen hatten Spaß bei 
den wilden Gefühlsachterbahnen, die der Film bereithielt – auch viele El-
tern konnten sich in einigen Situationen des Films wiedererkennen. Kurz-
um, es war ein Film, der die wunderbar-wundersame Welt der Gefühle 
auf unterhaltsame Art und Weise auf die Leinwand brachte und vor allem 
durch seine Anschaulichkeit verzauberte. 
Das nächste Kinderkino findet am 17.11.2019 statt.

Frühjahrsputz - Zusammen Anpacken
Der 29. März 2019 stand ganz unter dem Zeichen „Zusammen anpacken 
– das macht mehr Spaß“. 
Einmal im Jahr ist bei vielen traditionell das Großreinemachen angesagt. 
Die Mitglieder des Heimatvereines trafen sich, um den Vereinssaal in 
neuem und vor allem frischen Glanz erstrahlen zu lassen. So wurde ge-
meinsam angepackt und der Außen- und Innenbereich wieder „scheee“ 
gemacht. Danke an alle fleißigen Helfer!

Freitagstreff mal anders… 
Im neu erstrahlten Vereinssaal fand im Anschluss an den Frühjahrsputz 
der zweite Freitagstreff in diesem Jahr statt. Nachdem das Grillgut ver-
putzt wurde, konnte sich gestärkt dem Motto des Freitagstreffs gewidmet 
werden: In Windeseile wurden die mitgebrachten Spiele ausgepackt und 
der gesellige Abend konnte beginnen. An dieser Stelle nochmal ein großes 
Dankeschön an die zahlreichen Teilnehmer und die mitgebrachten Spiele. 
Durch die große Resonanz möchten wir den „Spieleabend“ gerne wie-
derholen.

Mit einer Anzeige im

erreichen auch Sie Ihre Kunden!

Amtsblatt
für die Gemeinden

Bergen – Theuma – Tirpersdorf – Werda
und des

Verwaltungsverbandes „Jägerswald“

Sie suchen ein originelles, außergewöhnliches 
und einzigartiges Geschenk?

Dann haben wir die Lösung für Sie!

Verschenken Sie doch eine originale, historische Zeitung Ihres Wunschtages,
anlässlich Geburtstagen, Jubiläen oder Jahrestagen.

Bei uns bekommen Sie eine Zeitung von fast jedem 
Tag der letzten 100 Jahre!  für 38,00 € (inkl. MwSt.)

Ihre Zeitung ist auf  Wunsch in einer Geschenkmappe für 18,00 € erhältlich.

Historische      ∙∙ Zeitungen

PCC - PrinthousPCC - PrinthousPCC - PrinthousPCC - Printhouse Colour Concept
Inhaber: Helko Grimm Inhaber: Helko Grimm Inhaber: Helko Grimm Inhaber: Helko Grimm 
Syrauer Straße 5 Syrauer Straße 5 Syrauer Straße 5 
08525 Plauen - Kauschwitz 08525 Plauen - Kauschwitz 08525 Plauen - Kauschwitz 
Tel:  0 37 41/59 88 38Tel:  0 37 41/59 88 38Tel:  0 37 41/59 88 38
E-Mail: helko.grimm@pccweb.deE-Mail: helko.grimm@pccweb.deE-Mail: helko.grimm@pccweb.de

Die 2. Auflage ist erhältlich bei 

Sonja Schaarschmidt - Praxis für Geistiges Heilen in Drochaus - 

Tel: 037431 4192 oder beim Verlag PCC, Inh. H. Grimm in Kauschwitz, 

Syrauer Straße 5 - Tel: 03741 598838; E-Mail: print@pccweb.de

 - Praxis für Geistiges Heilen in Drochaus - 

Sonja Gisela FranzEine spirituelle Reise durch das mystische Land Bosnien zu verschiedenen spektakulären Bauwerken und Kraftplätzen, von denen 
die Menschheit kaum Kenntnis hat.
Mit beeindruckenden Erlebnissen in der äußeren und inneren Welt eines Menschen, die weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen, 

vermittelt die Autorin das Eintauchen in 
spirituelle Bereiche, die vielen Menschen 

noch verwehrt sind. Begegnungen mit fremden Wesen und Reisen in die Vergangenheit paaren sich mit Gefühlseindrücken in der Gegenwart, 
die den Lesern und den Leserinnen das 
Arbeiten mit der geistigen Welt näher 

bringen und sie wieder in die Mitte ihres Herzens führen.
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Eine sprituelle Reise ... 
... durch das mystische Land Bosnien zu ver-

schiedenen spektakulären Bauwerken und 

Kraftplätzen ...

Sonja Gisela Franz

„Bewusstseinskraft im 
Land der verborgenen 
Welten“ 18,90 ¤
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Limitierte Angebote. Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten - nur solange der Vorrat reicht

Beratung und Buchung in Ihrem freundlichen Reisebüro Koczy!             

Weitere interessante Angebote und Reisen 
finden Sie auf unserer Internetseite.

REISEBUERO-KOCZY.de • 3x im Vogtland
Thomas Cook

Rosa-Luxemburg-Str. 12
08606 Oelsnitz/ V.
Tel.: 037421-23314
Fax:  037421-22630

koczy-reisen(at)t-online(.)de

Thomas Cook
Äußere-Reichenbacher-Str. 64
08529 Plauen/ ELSTER PARK

Tel.: 03741-4060762
Fax:  03741-4060763

koczy-reisen-elsterpark(at)t-online(.)de

Am Dittrichplatz
Neundorfer Str. 35

08523 Plauen
Tel.: 03741-27430
Fax: 03741-27431

koczy-reisen-plauen(at)t-online(.)de

Preis pro Person im DZ  ab 1559,- €
(Kinder bis 12 Jahre                 ab 1031,-€)

Veranstalter: Thomas Cook; Busunternehmen Fröhlich

MAI 2019
Landesgartenschau Frankenberg - 

natürlich mittendrin
20.05. Tagesfahrt ab 49,00 €
Bundesgartenschau Heilbronn

22.05. Tagesfahrt ab 69,00 €
Starnberger See & Kloster Andechs

23.05. Tagesfahrt ab 59,00 €
Wunderschöner Tegernsee

25.05. -  26.05. 2 Tage ab 99,00 €
Dixieland-Festival in Dresden

25.05. Tagesfahrt ab 65,00 €
Portoroz - Slowenische Adria

26.05. - 30.05. 5 Tage  ab 475,00 €
Spargel - eine Freude für den Gaumen

28.05. Tagesfahrt ab 69,00 €
Bratwurstmuseum

30.05. Tagesfahrt ab 59,00 €
Zoo Leipzig

31.05. Tagesfahrt ab 29,00 €

JUNI 2019
Malerisches Piemont

02.06. - 07.06. 6 Tage  ab 639,00 €
Staatsoperette Dresden

02.06. Tagesfahrt ab 99,00 €
Würzburg

04.06. Tagesfahrt ab 55,00 €
Naturpark Altmühltal

05.06. Tagesfahrt ab 59,00 €
Schweizer Bahnwahnsinn

06.06. - 10.06. 5 Tage  ab 619,00 €

Mecklenburgische Seenplatte -
Einzigartige Naturvielfalt!
07.06.- 10.06. 4 Tage  ab 379,00 €
Zur Lavendelblüte in die Provence

09.06. - 14.06. 6 Tage ab 699,00 €
Leipziger Neuseenland

09.06. Tagesfahrt ab 55,00 €
Kaiserwaldrundfahrt

10.06. Tagesfahrt ab 49,00 €
Tropical Islands

11.06. Tagesfahrt ab 42,00 €
Ein Schloss am Wörthersee

12.06. - 16.06. 5 Tage  ab 499,00 €
Baltische Impressionen

12.06. - 21.06. 10 Tage  ab 1.079,00 €
Wernigerode

13.06. Tagesfahrt ab 49,00 €
Kroatische Adria - Losinj in der Kvarner Bucht

16.06.- 21.06. 6 Tage  ab 579,00 €
Erfurt - Krämerbrückenfest

16.06. Tagesfahrt ab 39,00 €
Prag - die goldene Stadt

18.06. Tagesfahrt ab 39,00 €
Riesengebirge - zu Gast in Rübezahl‘s Heimat

19.06. - 23.06. 5 Tage  ab 479,00 €
Traumhafte Aussichten rund um 

den Wilden Kaiser
20.06. - 23.06. 4 Tage  ab 399,00 €
Zoo Leipzig

21.06. Tagesfahrt ab 29,00 €
Erholung und Entspannung in Meran / Südtirol

23.06. - 30.06. 8 Tage  ab 599,00 €
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Die größte Insel der Kanaren ist abwechslungsreich, beeindruckend und 
voller Kontraste. Grandiose Strände und eine imposante Bergwelt bieten 
viele interessante Ausflugsmöglichkeiten.

Unser Leistungspaket:
*Transfer von Oelsnitz und Plauen zum Flughafen und zurück
*12 Übernachtungen im 5* Htl. ,,Sandos San Blas Nature Resort“ direkte 
  Strandlage, *Liegen, Badetücher und Schirme am Pool inklusive
*Alles inklusive: nichtalkoholische & alkoholische 
 Getränke von 08:00 - 23:00 Uhr
*kostenfreies Wlan im gesamten Hotel
*Zimmersafe inklusive, *umfangreiches Sportangebot
*Sitzplatzreservierung auf Hin- und Rückflug
*Reisebegleitung durch Mitarbeiterin Jana Fritzsch

Clubreise TENERIFFA vom 10.07. - 22.07.1910.07. - 22.07.1910.07. - 22.07.19 REST-PLÄTZE


